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Buchbesprechung

Bartsch/Maurer/Sester: Beck´sche Sy-
nopse zum neuen Schuldrecht, 669 S.,
17,90 Euro, Verlag C.H. Beck München
2002. ISBN 3-406-48665-7.

Die von Bartsch/Maurer/Sester herausge-
gebene Synopse zum neuen Schuldrecht

hat bewusst das seit dem 1. 1. 2002 gel-
tende Recht zum Ausgangspunkt seiner
Darstellung gewählt. Auch wenn der An-
walt in der Regel zunächst noch eine
größere Anzahl von Altfällen nach altem
Recht zu beurteilen hat, ist dieses Kon-
zept überzeugend. Er wird auf diese
Weise konsequent gezwungen, das neue
Recht mit seiner ihr innewohnenden

Struktur wahrzunehmen. Der dadurch er-
zielte Lernprozess kann durch die allei-
nige Lektüre einer der zahlreichen Kom-
mentare und Lehrbücher zur Schuld-
rechtsmodernisierung nicht erreicht
werden. Das alte Recht soll nach dem
Konzept der Herausgeber von Anfang an
nur noch zum Vergleich herangezogen
werden. 

Dargestellt wird der gesamte Gesetzes-
text des BGB, wobei der Text der neuen
Vorschriften in verschiedenen Schrift-
typen gehalten ist. Dies wirkt auf den ers-
ten Blick etwas gewöhnungsbedürftig,
gewährleistet aber, dass der Anwalt Infor-
mationen darüber erhält, ob es sich
a) um reine Umformulierungen gegen-
über dem alten Text handelt, b) inhalt-
liche Änderungen in Bezug auf einen bis-
her schon gesetzlich geregelten Gegen-
stand vorgenommen wurden oder c) der
neue Text einen Gegenstand regelt, der
bislang im Gesetz selbst noch nicht gere-
gelt war. Die sich am Ende befindende –
bewusst einfach gehaltene – fünfseitige
Retrosynopse geht hingegen vom alten
Recht aus. Sie enthält einen Überblick
über die Vorschriften, die man im BGB
nicht mehr an gewohnter Stelle wieder-
findet, und zeigt auf, welche neuen Vor-
schriften den alten Regelungsinhalten
entsprechen oder welcher Regelungsin-
halt ersatzlos entfallen ist. Auch diese zu-
sätzliche Übersicht ist bei der Arbeit hilf-
reich. Dass eine synoptische Darstellung
notwendigerweise teils subjektiv ist, wird
von den Herausgebern nicht verhehlt. Et-
waig verbleibende Zweifelsfragen im
Einzelfall beantwortet aber auch die Ge-
setzesbegründung nicht immer. Insge-
samt ist die Synopse dem durch mehrere
Reformen stark belasteten Anwalt als
ständiger Begleiter zu empfehlen.

Rechtsanwalt Christian Dahns, Berlin

Vermischtes

AG Bremen führt als zehntes
Bundesland das automati-
sierte Mahnverfahren ein

Das AG Bremen, das nunmehr zentrales
Mahngericht im Lande Bremen ist, hat
am 1. 10. 2001 als zehntes Bundesland
das automatisierte Mahnverfahren einge-
führt.

Tag der Freien Berufe 2002 am 24. April 2002 in Berlin
Aufruf des BFB

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

im Namen des Präsidiums des Bundesverbandes der Freien Berufe und des Präsi-
denten, Dr. Ulrich Oesingmann, aller Organe des BFB sowie seiner Mitglieder dür-
fen wir Sie sehr herzlich zum 

Tag der Freien Berufe 2002
am 24. April 2002,

Haus der Kulturen der Welt
(früher: Kongresshalle/Schwangere Auster),

John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin-Tiergarten,
Tel.: 0 30/39 78 70,
Fax: 0 30/3 94 86 79

einladen.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundeskanzleramt wollen wir nicht nur mit
diesem über die Belange der Freien Berufe reden, sondern Ihnen auch ein interes-
santes Tagesprogramm zur Information über die Belange der Freien Berufe, ihre
Widerspiegelung in Politik und Wirtschaft sowie ihre Ausbildungsleistung bieten. 

Wir dürfen Sie sehr herzlich bitten, alle Ihre Mitglieder davon zu unterrichten, dass
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr das Haus der Kulturen der Welt der Treffpunkt der
Freien Berufe sein wird!

Wir freuen uns auf die Teilnahme aller Freiberufler, in Sonderheit derjenigen aus
Berlin und Brandenburg!

Der Politik, dem Bundeskanzler soll auch zahlenmäßig auf eindrucksvolle Weise
deutlich werden, dass er mit den Freien Berufen rechnen muss und im Falle von
Konsens und Übereinstimmung auch rechnen kann.

Tausend leere Sitzplätze warten auf Sie und Ihre Mitglieder.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Kongresshalle sind für die Tagungsteilnehmer
300 Parkplätze reserviert.

Für ergänzende Fragen und Informationen sowie Meldungen stehen wir zur Ver-
fügung.

Mit freundlichen Grüßen
RA Arno Metzler
Hauptgeschäftsführer 

Bundesverband der Freien Berufe, Reinhardtstraße 34, 10117 Berlin, Postfach
04 03 20, 10062 Berlin, Tel.: 0 30/28 44 44-0, Fax: 0 30/28 44 44-40, E-Mail:
info-bfb@freie-berufe.de, Homepage: http://www.freie-berufe.de
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Dabei setzt es zukunftsweisend auf neue
Technologien. Neben der Antragseinrei-
chung auf Papier können hier Mahnan-
träge in Dateien mit Hilfe der Signatur-
karte sicher übers Internet an das Mahn-
gericht übermittelt werden. Auch
Nachrichten des Gerichts können auf
diesem Wege versandt werden. Diese 
Variante der Datenfernübertragung, „EDA
per Web“ oder einfach „Profimahn“ ge-
nannt, wird ebenso wie der Mahnantrag
im Internet von vielen Anwenderländern
übernommen werden (Informationen
unter www.profimahn.de).

So ist der Mahnantrag im Internet „Opti-
mahn“ neben Bremen schon jetzt auch
für Hamburg und Nordrhein-Westfalen
freigeschaltet (www.optimahn.de). Die-
ser Antrag muss vorerst noch in ein amt-
liches Mahnantragsformular eingedruckt
werden. Ab April 2002 kann er dann –
ebenfalls gesichert durch digitale Signa-
tur und Verschlüsselung – online über
das Internet verschickt werden.

All diejenigen, die noch mit Papier arbei-
ten, sollten daran denken, dass jetzt auch

in Bremen ausschließlich die maschinen-
lesbaren Mahnanträge zulässig sind.

Für Fragen zum Mahnverfahren steht
die Adresse info@amtsgericht.bremen.de
zur Verfügung.

DAAD – Stipendien für
jüngere Juristen zum Studium

in Großbritannien 2003

Für das Jahr 2003 bieten der Deutsche
Akademische Austauschdienst und der
British Council i.V.m. dem „British Insti-
tute for International and Comparative
Law“ wieder Stipendien für deutsche Ju-
risten an. Ort des Studienaufenthaltes ist
entweder London oder Edinburgh, die
Laufzeit beträgt jeweils 6 Monate, begin-
nend im Januar 2003.

Diese Stipendien stehen Juristen mit II.
Staatsexamen/I. Staatsexamen plus min-
destens 12 Monate der Referendarzeit
bei Stipendienantritt zur Verfügung. Die
Teilnahme an diesem Kurs kann u.U. als
Teil der Referendarzeit anerkannt wer-
den; Bewerber müssen dies allerdings

selbst mit den zuständigen deutschen
Ausbildungsbehörden abklären.

Bewerbungen sind bis spätestens
1. April 2002 möglich. Weitere Informa-
tionen und Antragsformulare sind beim
DAAD, Kennedyallee 50, 53175 Bonn,
Referat 313, zuständige Sachbearbeite-
rin: Susanne Pütz, Tel.: 02 28/8 82-4 35,
E-Mail: Susanne.Puetz@daad.de, erhält-
lich.

Alfred-Gleiss-Stipendium
2002

Gemeinsam mit dem DAAD vergibt
Gleiss Lutz Hootz Hirsch das Alfred-
Gleiss-Stipendium für das Jahr 2002 für
ein einjähriges Magisterstudium (LL.M.)
an einer Hochschule in den USA oder
Großbritannien. Bewerben können sich
Referendare oder Assessoren. Auskünfte
erteilt der DAAD (Tel.: 02 28/8 82-4 25)
oder Gleiss Rechtsanwälte, Dr. Anja
Mengel LL.M., Tel.: 0 30/20 94-64 63.
Bewerbungsschluss ist der 31. März
2002.

(Fortsetzung von Seite V)



zweiter Linie an. Die Vorbereitungszeiten sind nicht mit anzu-
rechnen.

15.2 Tätigkeiten im Vorprüfungsausschuss, in sonstigen Prüfun-
gen (z.B. juristischen Staatsprüfungen) gelten genauso wenig als
Fortbildungsveranstaltung des § 15 FAO wie die regelmäßige
Durchsicht der Fachliteratur oder die Bearbeitung eines um-
fangreichen Falles.

15.3 Es ist Sache der RAKn, die Fortbildungsveranstaltungen an-
zuerkennen. 

15.4 Die Fortbildungsverpflichtung ist pro Kalenderjahr zu se-
hen. Eine fehlende Fortbildung im Jahr der Ernennung stellt kei-
nen Verstoß gegen § 15 FAO dar.

16. § 15 FAO „Widerruf“

Bei der Entscheidung über den Widerruf hat die RAK ihr Ermes-
sen auszuüben. Dabei spielt die Versäumung der Fortbildungs-
pflicht eine hervorragende Rolle. Aus Gleichheitsgründen
scheint es notwendig, Verstöße gegen die Fortbildungspflicht
streng zu ahnden.

17. § 19 FAO „Besetzung des Fachausschusses“

Bei der Besetzung des Fachausschusses sollten auch die regio-
nal räumlichen Unterschiede des jeweiligen Kammerbezirkes
berücksichtigt werden; dies gilt auch für die Bestellung der stell-
vertretenden Mitglieder.

18. § 43c BRAO „Gesonderte Rücknahme der Fachanwaltszu-
lassung bei Zulassungswiderruf“

Mit der Rücknahme der Zulassung zur Anwaltschaft entfällt
auch die Befugnis zum Führen der Bezeichnung Fachanwalt.
Dies sollte aus Gründen der Klarheit im Zusammenhang mit
dem Zulassungswiderruf zum Ausdruck kommen.

III. Anregungen an BRAK und RAKn

1. Zu § 4 Abs. 1 FAO

Die Teilnehmer des Erfahrungsaustausches regen an, bei der
BRAK für jede Fachanwaltschaft eine Arbeitsgruppe anzusiedeln
(maximal vier Fachanwältinnen/Fachanwälte), die Lehrgangsan-
gebote regelmäßig auf ihren Inhalt und ihre Geeignetheit an-
hand der von den Lehrgangsveranstaltern zur Verfügung gestell-
ten Materialien hin überprüfen, das Ergebnis den Vorberei-
tungsausschüssen zur Verfügung stellen und den Lehrgangs-
veranstaltern gegebenenfalls Bedenken mitteilen.

2. Zu § 6 Abs. 2 FAO

2.1 Die RAKn mögen dafür Sorge tragen, dass die Lehrgangs-
klausuren 

– mit einer bewertenden Beurteilung und nicht nur mit dem
Wort bestanden/nicht bestanden versehen werden;

– der Korrigierende lesbar unterzeichnet;

– die für die Klausur zugelassenen Hilfsmittel angegeben wer-
den und

– die Klausur mit einem Stempel des Veranstalters versehen
wird. 

2.2 Die RAKn werden gebeten, von den Vorprüfungsausschüs-
sen nicht anerkannte Klausuraufgaben oder Klausurbewertun-
gen an die Lehrgangsveranstalter mit der Bitte um Stellung-
nahme weiterzugeben. Die Antwort sollte an den jeweiligen
Vorprüfungsausschuss weitergegeben werden. Es wird angeregt,
die anderen Vorprüfungsausschüsse über die jeweiligen RAKn
zu informieren. Dies sollte wegen der dadurch erreichten Zeit-
nähe baldmöglichst über Internet/Intranet geschehen. 

3. Zu § 15 FAO

Es erscheint sinnvoll und notwendig, dass die RAKn auf Anfra-
gen von Teilnehmern und Lehrgangsveranstaltern versuchen,
vorab die Geeignetheit als Fortbildungsveranstaltung zu klären.
Auf ein gleichartiges Verhalten gegenüber allen Anbietern ist zu
achten. (III.)

IV. Anregungen zur Änderung der FAO an Satzungsversamm-
lung

1. Zu § 5a FAO

1.1 Der Satzungsversammlung wird empfohlen, klarzustellen,
dass nach § 5a FAO „mindestens 15 Fälle aus jedem der drei Be-
reiche“ gefordert werden. 

1.2 Der Vorschlag des Ausschusses 1 der Satzungsversammlung
zur Änderung des § 5a FAO1 (Prot. 5. Sitzung AS 1 v. 5. 9. 2001,
SV-Mat. 38/2001, S. 7) wird als Verschärfung und Komplizierung
nicht befürwortet.

2. Die Fachanwaltsbezeichnung für Insolvenzrecht (§ 1 FAO)
sollte wie folgt lauten: „Fachanwalt für Insolvenz- und Sanie-
rungsrecht“.

3. Es erscheint sinnvoll, statt der dreijährigen ununterbrochenen
Zulassung und Tätigkeit als RA von einer dreijährigen Zulassung
und Tätigkeit innerhalb der letzten sechs Jahre vor Antragstel-
lung auszugehen. Damit werden Nachteile z.B. aufgrund von
Schwangerschaften und Weiterbildungsmaßnahmen vermieden
(§ 3 FAO).

4. Falls es nicht gelingt, das Regelfachgespräch einzuführen (vgl.
IV.8.), sollen

a) die Fallzahlen angehoben werden (§ 5c FAO);

b) der Rückgriff auf das Fachgespräch als Brücke für fehlende
Flächendeckung nach dem Muster des RAFachbezG wieder ein-
geführt werden (hierzu BGH v. 6. 11. 2000, AnwZ [B] 75/99,
BRAK-Mitt. 2001, 87 f.).

5. Die Zahl der Fälle gem. § 5e FAO sollte auf 180 angehoben
werden. Sie sollten aus allen Bereichen des § 12 FAO herrühren,
mindestens die Hälfte der Fälle sollten gerichtliche Verfahren
sein.

6. Bei den Ersetzungsmöglichkeiten des § 5g Ziff. 3a FAO soll-
ten auch die Bestellung als Treuhänder im vereinfachten Insol-
venzverfahren und im Restschuldbefreiungsverfahren sowie die
Beratung von Gläubigern in den Katalog aufgenommen werden.

7. Der in § 5g Ziff. 5 FAO verwendete Terminus „Abschluss des
Gerichtsverfahrens“ ist dahin zu ändern, dass es sich um den
Abschluss des vereinfachten Insolvenzverfahrens handelt.

8. Aufgrund der Rspr. des BGH erscheint es sinnvoll, für § 7
Abs. 1 FAO eine Regelung zu finden, die den Vorprüfungsaus-
schüssen ein Fachgespräch immer dann ermöglicht, wenn sie
dies für ihre abschließende Empfehlung für notwendig oder
sinnvoll halten.

9. Es wird empfohlen, § 9 Ziff. 3b FAO zu streichen und § 5b
FAO entsprechend anzupassen.

10. Ersetzung des Wortes „Arbeitsförderungsgesetz“ durch das
Wort „Arbeitsförderungsrecht“ in § 10 FAO.
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1 „. . . Verwaltungsrecht 80 Fälle, davon mindestens 30 gerichtliche Verfah-
ren. Die Fälle müssen mindestens aus drei verschiedenen Bereichen des
besonderen Verwaltungsrechts gewählt sein. Von den 80 Fällen müssen
jeweils mindestens 15 und von den 30 gerichtlichen Verfahren jeweils
mindestens fünf zu je zwei verschiedenen der in § 8 Abs. 2 FAO aufge-
führten Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts gehören. . . “



Informationen für Berufsanfänger

Im Folgenden finden Sie allgemeine Informationen und Litera-
turangaben zu den Punkten, die für Sie als Berufsanfänger nach
den Erfahrungen der BRAK von Interesse sein könnten.

1. Zulassung

Für die Zulassung zum Rechtsanwaltsberuf sind die örtlichen
RAKn zuständig, deren Adressen Sie auf der Internet-Seite der
BRAK (www.brak.de) unter der Rubrik „Weitere Informationen“
finden.

Ein Schwerpunkt Ihrer Überlegung vor der Zulassung ist mög-
licherweise die Frage Ihres Standortes. Ein wesentlicher Ge-
sichtspunkt dürfte insoweit die Anwaltsdichte sein. Hierzu sei
auf den Aufsatz von Schmucker in den BRAK-Mitt. 2000, 166,
verwiesen. Die Ergebnisse des Statistischen Berichtssystem für
RAe (STAR) geben Ihnen einen ersten Überblick. Gleiches gilt
für die Statistiken der RAe zu den Einwohnern im Länderver-
gleich und nach den RAKn. Vergleichen Sie bitte auch die Statis-
tik zu den Mitgliedszahlen der einzelnen RAKn (www.brak.de
unter der Rubrik „BRAK Intern“, Statistiken). Auskünfte können
weiter die örtliche RAK und der örtliche Anwaltverein geben.
Beide bieten den neuen Kollegen Einführungsabende an, die
wahrzunehmen – nicht zuletzt wegen dort entstehender Kon-
takte – empfehlenswert ist. Des Weiteren gibt der DAV (Litten-
straße 11, 10179 Berlin) ein Anwaltsverzeichnis über die Zulas-
sungszahl in den einzelnen Landgerichtsbezirken heraus.
Schließlich lohnt es sich, das Anwalt- und Notarverzeichnis
(Verlag Otto Schmidt, Köln 2000) heranzuziehen. Soweit Ihnen
selbst Statistiken vorliegen, sei darauf hingewiesen, dass die
Zahl der Anwälte sich in den letzten 18 Jahren um rd. 140 % auf
ca. 115 000 erhöht hat.

2. Finanzierung

Für eine Praxisgründung dürften auch die von der Deut-
schen Ausgleichsbank (Ludwig-Ehrhard-Platz 1, 53179 Bonn,
www.dta.de) angebotenen öffentlichen Finanzierungshilfen in-
teressant sein. Der „Ratgeber für junge Anwälte“, der beim DAV
in Berlin kostengünstig zu erwerben ist, bietet auf den Seiten
189 und 201 von den Kolleginnen Fischedick bzw. Ecker eine
hervorragende Zusammenfassung dieses Themas, so dass es
müßig wäre, an dieser Stelle alles darzustellen. 

3. Steuern

Eine weitere Frage Ihrerseits dürfte die Steuer, die der Anwalt zu
entrichten hat, betreffen. Die Anwaltskanzlei unterliegt als Un-
ternehmer „der Umsatzbesteuerung“ (Betriebssteuer), während
der Anwalt als Person der Einkommenbesteuerung unterliegt
(Personensteuer). Gem. § 12 Abs. 1 UStG beträgt die Umsatz-
steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 % der Bemes-
sungsgrundlage. § 19 Abs. 1 UStG legt aber fest, dass Umsätze

i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–3 UStG nicht besteuert werden, wenn der
Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorange-
gangenen Kalenderjahr 32 500 DM (16 620 Euro) nicht über-
stiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraus-
sichtlich nicht übersteigen wird. Der Anwaltsberuf fällt unter das
Einkommensteuergesetz gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Da An-
wälte nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Buchführung
verpflichtet sind (§ 141 AO 1977), können sie sich mit einer
Aufzeichnung ihrer Einnahmen und Ausgaben begnügen und
dann ihren Gewinn durch Berechnung des Überschusses der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln (§ 4
Abs. 3 Satz 1 EStG). Zur Vertiefung dieser Ausführungen wird im
Übrigen auf das Werk von Meyer, Die Besteuerung der An-
waltskanzlei, 2. Aufl., Köln 1996, verwiesen.

4. Haftpflichtversicherungen

Die Rubrik „Pflichten und Haftung des Anwalts“ in den BRAK-
Mitteilungen wird Sie über haftungsrechtliche Fragen auf dem
Laufenden halten. Einen Überblick über die Berufshaftpflicht-
versicherungen gibt der Beitrag von RA Anton Braun (BRAK-
Mitt. 1997, 5 ff.). Eine systematische Darstellung findet sich in
dem Handbuch der Anwaltshaftung von Zugehör, erschie-
nen im Verlag für die Rechts- und Anwaltspraxis, Reckling-
hausen 1999. Es erläutert die hauptsächlichen Haftpflichtquel-
len. 

5. Fortbildungen

Für eventuelle Fortbildungen kommen die Fachanwaltskurse in
Betracht. Empfehlenswert sind die entsprechenden Lehrgänge
des Deutschen Anwaltsinstituts (Universitätsstr. 140, 44799
Bochum), der Fortbildungseinrichtung der BRAK und der
RAKn. Auch in Fachzeitschriften finden sich zum Teil Kurs-
angebote. 

6. Versorgungswerke

Die Anwaltschaft hat in den letzten Jahren so genannte Versor-
gungswerke eingerichtet, deren Aufgabe es ist, ihren Mitgliedern
und deren Hinterbliebenen Versorgung nach Maßgabe von Ge-
setz und Satzung zu gewähren. In Betracht kommen vor allem
Alters-, Berufsunfähigkeits-, Witwen- und Halbwaisenrenten so-
wie Sterbegelder. Die Versorgungswerke sind von den Ländern
per Gesetz eingerichtet worden. Entsprechend ist ihre Organi-
sation, die Anschriften erfragen Sie bitte bei den regionalen
RAKn. Der Regelpflichtbeitrag pro Monat richtet sich nach dem
Einkommen. Im Falle der Anstellung ist die Hälfte vom Arbeit-
geber zu zahlen. Sind Sie selbständig, so müssen Sie auch diese
Hälfte selbst entrichten. Die Höhe des Betrages im Einzelnen
richtet sich nach der Beitragsgrenze der Angestelltenversiche-
rung. Dies regeln die §§ 157 ff. SGB VI. Sie können sich
grundsätzlich teilweise von den Beiträgen unter Einhaltung ge-
wisser Bedingungen befreien lassen. Die Befreiung von der BfA
geschieht nach § 6 Abs. 1 SGB VI.

7. Werbung

Wenn Sie sich niederlassen wollen, dürfte für Sie auch das
Thema der Werbung des Anwalts nicht zuletzt in der örtlichen
Tageszeitung interessant sein. Die Art und Weise der Werbung
im Einzelnen ist allerdings höchst umstritten und vom Einzelfall
abhängig. Insoweit wird auf die Literatur in Fachzeitschriften
verwiesen. Eine gute Übersicht finden Sie auch in dem Kom-
mentar zur BRAO von Feuerich/Braun, 5. Aufl., München 2000.
In diesem Zusammenhang lohnt es auch, sich intensiver mit
dem Berufsrecht des RA, insbesondere der BRAGO und BRAO,
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Die 4. Sitzung der 2. Satzungsversammlung findet am 

25. 4. 2002 um 10.00 Uhr
26. 4. 2002 um 9.00 Uhr

in Berlin, Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10783 Berlin, statt.

Die Satzungsversammlung ist gem. § 3 der 
Geschäftsordnung öffentlich.



zu beschäftigen. Herauszuheben ist hier das Gebührensystem
der BRAGO, wobei es unerlässlich ist, sich in die „Tiefen“ des
Gebühren- und Honorarsystems hinabzubewegen. Außerdem
mögen für Sie die Berufsgenossenschaften der Anwälte von In-
teresse sein. Sie bezwecken die Förderung des Erwerbs oder der
Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs. Ihre einzelnen Vor- und Nachteile erfahren Sie
von den örtlichen Rechtsanwaltsorganisationen. 

8. Kanzleieinrichtung

Das unmittelbare Problem, dem Sie vielleicht bald gegenüber-
stehen werden, ist die praktische Einrichtung Ihrer Kanzlei. In
diesem Zusammenhang wird auf die Anbieter von anwaltspe-
zifischer Büroeinrichtung und -material verwiesen. Die Adres-
sen finden Sie in entsprechenden Werbeanzeigen in den Fach-
zeitschriften. Auch die Anbieter von spezieller Anwalt-Soft-
ware schalten entsprechende Anzeigen. Sie sollten sich aber
vor der Anschaffung eines solchen Programms genau erkundi-
gen, ob das Programm auf Ihre speziellen Ansprüche zuge-
schnitten ist.

Es empfiehlt sich, trotz der damit verbundenen finanziellen Auf-
wendungen, eine Bibliothek anzuschaffen. Hier sollten Sie auch
Wert auf Bücher legen, die Ihnen praktisch von Nutzen sein
werden (Der anwaltliche Schriftsatz im Zivilprozess, JuS Schrif-
tenreihe, Beck-Verlag sowie Formularbücher).

9. Sonstige Informationen

Zur Schweigepflicht des RA vergleichen Sie bitte folgende Auf-
sätze:

• „Anwaltliche Schweigepflicht im Verfahren wegen Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung“, Berichte und Informatio-
nen, BRAK-Mitt. 1996, 235 ff.

• „Die Schweigepflicht von Mitarbeitern einer Anwaltskanzlei
im Lichte der neuen Berufsordnung“, RAe Thilo Pfordte und
Markus Gotzens, München, BRAK-Mitt. 1997, 82 ff.

Musterbeispiele von Mitarbeiterverträgen und weitere Informa-
tionen enthält das Buch von Bohle/Eich, Mitarbeiterverträge.
Vertragsmuster mit Erläuterungen für verfestigte Kooperatio-
nen, Bürogemeinschaften und Anwaltsclubs bietet Rüdiger
Zucks „Vertragsgestaltung bei Anwaltskooperation“. Alexander
Eich beschäftigt sich in „Die Bewertung von Anwaltspraxen“
mit dem Bewertungsschema, mit Berechnungshilfen und
Vertragsmustern für Erwerb/Veräußerung einer Praxis oder ei-
nes Praxisteils. Diese Bücher sind im Otto Schmidt Verlag,
Köln, erschienen.

Im Übrigen darf ich Sie auf den DAV-Ratgeber mit dem Titel
„Praktische Hinweise für junge Anwälte“ verweisen. Auch das
Deutsche Anwaltsinstitut (Universitätsstraße 140, 44799 Bo-
chum) und die Deutsche Anwaltsakademie (Littenstraße 11,
10179 Berlin) führen Veranstaltungen zur Einführung in die an-
waltliche Tätigkeit durch. Ähnliche Seminare bieten zum Teil
auch Hochschulen wie die Fernuniversität Hagen sowie die re-
gionalen RAKn an.

Weitere Ausführungen zu den hier angeschnittenen Themen fin-
den Sie in den Aufsätzen unter der Rubrik „Berufseinstieg“, er-
schienen in den BRAK-Mitteilungen 3/2000 bis 3/2001.

Für Rückfragen können Sie sich an die BRAK, Littenstraße 9,
10179 Berlin, Tel.: (0 30) 28 49 39-0, Fax: (0 30) 28 49 39-11,
E-Mail: zentrale@brak.de, oder an die zuständige regionale RAK
wenden.

Rechtsanwältin Julia Bohnenkamp, Berlin

Gesetz zur Bereinigung des Rechtsmittel-
rechts im Verwaltungsprozess zum

1. Januar 2002 in Kraft getreten

Das Gesetz zur Bereinigung des Rechtsmittelrechts im Verwal-
tungsprozess (BGBl I 2001, 3987 ff.) hat den Vermittlungsaus-
schuss passiert und ist vom Bundestag am 14. 12. 2001 be-
schlossen worden. Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung v.
20. 12. 2001 dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zuge-
stimmt.

Das Gesetz enthält die folgenden wesentlichen Änderun-
gen:

• Die Verlängerung der Frist für die Begründung des Antrags auf
Zulassung der Berufung auf zwei Monate ab Zustellung des
Urteils.

• Die Zulassung der Berufung durch das VG in den Fällen des
§ 124 Abs. 2 Nr. 3 (grundsätzliche Bedeutung) und Nr. 4 (Di-
vergenz). Die Berufungszulassungsgründe bleiben unverän-
dert.

• Ein Vorlageverfahren an das BVerwG zur Klärung von Zwei-
felsfragen bei den Voraussetzungen, unter denen eine Beru-
fung zuzulassen ist. 

• Den Wegfall des Zulassungserfordernisses bei der Be-
schwerde in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes und in
Verfahren der Prozesskostenhilfe.

• Einführung eines „In-Camera-Verfahrens“ für geheimhal-
tungsbedürftige Vorgänge.

• Erweiterung des Vertretungszwangs nach § 67 Abs. 1 VwGO
sowie Erweiterung der Postulationsfähigkeit von Mitgliedern
und Angestellten von Gewerkschaften.

• Abschaffung der Möglichkeit, der Verwaltungsbehörde im
vorbereitenden Verfahren Gelegenheit zur Heilung von Ver-
fahrens- und Formfehlern zu geben.

• Neukonzeption der Regelungen zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Gericht des ersten Rechtszuges.

Detaillierte Informationen zu den Gesetzesänderungen können
auf der Internet-Seite der BRAK unter www.brak.de und dort un-
ter BRAK-Aktuell abgerufen werden.

Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Giwer, Berlin

Ausschuss Mediation beschließt Bausteine
einer Mediationsausbildung

Der Ausschuss Mediation hat Bausteine einer Mediationsausbil-
dung beschlossen, die auf der Internetseite der BRAK unter
www.brak.de und dort unter BRAK-Intern abrufbar sind. In dem
Papier ist festgehalten, welche Lerninhalte eine Mediationsaus-
bildung nach Auffassung des Ausschusses abdecken sollte. Die
Bausteine verstehen sich als Fortführung und Ergänzung der
Empfehlungen aus dem Jahre 1999 (BRAK-Mitt. 1999, 25 f.), die
ebenfalls unter derselben Rubrik auf der Internetseite der BRAK
abgerufen werden können. Mit der Veröffentlichung der Bau-
steine möchte der Ausschuss die Diskussion über Lerninhalte
der Mediationsausbildung beleben und zu Beiträgen zu diesem
Thema anregen. 

Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Giwer, Berlin
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Gesetzgebungsvorschlag des Ausschusses
Mediation zu § 278 ZPO

Der Ausschuss Mediation hat einen Gesetzgebungsvorschlag
zu § 278 ZPO erarbeitet. Aktueller Anlass, mit diesen Vor-
schlägen an die Fachöffentlichkeit zu treten, ist das Bestreben
des Landes Niedersachsen, eine gerichtsnahe Mediation als
Verfahrensangebot zu installieren. Der Vorschlag sieht, neben
dem heute bereits bestehenden Auftrag an den Richter, in jeder
Phase des Verfahrens auf eine gütliche Streitbeilegung hinzu-
wirken, drei spezifische Anknüpfungspunkte für eine gütliche
Streitbeilegung im Zivilprozess vor: Eine „Verfahrensverhand-
lung“, in welcher der Richter, bevor er in die mündliche Ver-
handlung eintritt, mit den Parteien erörtert, ob ein anderes
Streitbehandlungsverfahren, insbesondere eine Mediation,
sinnvoll sein könnte, eine informierende Mediationssitzung,
welche primär den Zweck hat, die Parteien über den Zweck,
die Chancen und Risiken sowie den Ablauf eines möglichen
Mediationsverfahrens aufzuklären und entsprechende Fragen
der Parteien zu beantworten sowie ein in der ZPO als Mög-
lichkeit vorgesehenes freiwilliges Mediationsverfahren. Der
Gesetzgebungsvorschlag nebst Begründung ist auf der Inter-
netseite der BRAK abrufbar unter www.brak.de, „BRAK-In-
tern“.

Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Giwer, Berlin

Pressemitteilungen

Nr. 52 v. 14. 12. 2001

Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt die Aufhebung
des 10%igen Gebührenabschlags für Anwaltsgebühren

in Ost-Berlin

Anpassung der Anwaltsgebühren in den fünf neuen
Bundesländern weiterhin überfällig

Der Deutsche Bundestag wird heute, am 14. 12. 2001, in zwei-
ter und dritter Lesung den Gesetzentwurf des Bundesrates be-
handeln, den 10%igen Gebührenabschlag für RAe in Ost-Ber-
lin zu beseitigen. Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages hat am 12. 12. eine entsprechende Beschlussempfehlung
abgegeben.

„Die BRAK begrüßt den Gesetzesentwurf des Bundesrates und
die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Deut-
schen Bundestages, denn damit wird eine seit langem von 
der Anwaltschaft geforderte Initiative umgesetzt. Es wird end-
lich Zeit, für eine Gleichbehandlung der Anwaltschaft zu 
sorgen. Dies kann sich aber nicht nur auf Ost- und Westberlin
beschränken, sondern muss für das ganze Bundesgebiet 
gelten“, so der Präsident der BRAK RAuN Dr. Bernhard Dom-
bek.

„Wir bedauern deshalb, dass der Rechtsausschuss sich nicht zu
einer Öffnungsklausel für die Länder durchringen konnte, die
es jedem der fünf neuen Bundesländer gestatten würde, den
Gebührenabschlag selbständig abzuschaffen. Die Gesetzes-
initiative für Ost-Berlin kann nur ein erster Schritt sein. Wir for-
dern die Bundesregierung und die fünf neuen Bundesländer
auf, für ein bundesweit einheitliches Gebührenrecht und damit
auch für gleiche finanzielle Bedingungen und gleichen Wett-
bewerb möglichst schnell zu sorgen“, fordert der Präsident der
BRAK.

Nr. 50 v. 4. 12. 2001
Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher AnwaltVerein:

Terrorismus will Rechtsstaat destabilisieren
– Terrorismusbekämpfungsgesetz begünstigt dieses Ziel

Auf ihrer Konferenz in Berlin haben die Präsidenten der An-
waltschaften der Länder Österreich, Schweiz, Liechtenstein,
Niederlande und Deutschland in einer Entschließung mit Sorge
festgestellt, dass viele Länder auf die Anschläge v. 11. 9. 2001 in
New York mit Maßnahmen reagieren, die rigoros Bürgerrechte
einschränken. Der Deutsche AnwaltVerein (DAV) und die Bun-
desrechtsanwaltskammer (BRAK) appellieren daher an die Bun-
desregierung, nicht allein auf die Schnelligkeit der Gesetzge-
bung zu setzen, sondern die Geeignetheit, Erforderlichkeit, Ver-
hältnismäßigkeit und gerichtliche Kontrolle der Eingriffe in
Bürgerrechte zu beachten. Wenn der Gesetzgeber Bürgerrechte
einschränkt, sind die Terroristen ihrem Ziel, den Rechtsstaat ei-
ner offenen Gesellschaft zu destabilisieren, erheblich näher ge-
kommen. So könne der Mandant zukünftig nicht mehr sicher
sein, dass das vertraulich gesprochene Wort mit dem Anwalt von
Ermittlungsbehörden nicht mitgehört werde.

Es bestehen beispielsweise erhebliche Zweifel, dass durch
die Aufnahme biometrischer Merkmale im Personalausweis
in Deutschland der verabscheuungswürdige Anschlag v.
11. 9. 2001 hätte verhindert werden können. Dies werde nicht
einmal diskutiert.

Leider würden Themen aus den Terrorismusbekämpfungsgeset-
zen öffentlich erst dann diskutiert, wenn das Gesetzgebungs-
verfahren fast vollständig abgeschlossen ist.

Konkrete Forderungen des DAV und der BRAK zum Terroristen-
bekämpfungsgesetzes II sind:

– Im Bundesverfassungsschutzgesetz und im Bundesnachrich-
tendienstgesetz müssen Berufsgeheimnisträger und Journa-
listen bei den Auskünften durch Post- und Telekommunika-
tionsdienstleister ausgenommen werden.

– Von der Benachrichtigungspflicht der Geheimdienste ge-
genüber dem Betroffenen darf es keine Ausnahme geben.

– In das Gesetz ist eine Frist für die Prüfung der Voraussetzun-
gen der Benachrichtigung an den Betroffenen aufzunehmen,
damit diese nicht aufgeschoben werden kann. 

– Die Einführung des Straftatbestandes „schwere Steuerhinter-
ziehung“ als Vortat zur Geldwäsche ist falsch und somit
zurückzunehmen.

– Alle mit der Terrorismusbekämpfung zusammenhängenden
Gesetze müssen auf zwei Jahre befristet werden. Was sich in
dieser Frist nicht bewährt, bewährt sich nimmer.

Die deutsche Anwaltschaft appelliert an den Gesetzgeber, kei-
nen „Sicherheitskoloss“ zu schaffen, der die Bürgerrechte nie-
derwalzt.

Die gemeinsame Entschließung der Präsidenten der Anwalt-
schaften der Länder Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Nie-
derlande und Deutschland ist im Internet unter www.brak.de/
Pressemitteilungen veröffentlicht.

Nr. 49 v. 29. 11. 2001

Bundesrechtsanwaltskammer:
Geplante Einbeziehung der Steuerhinterziehung in den

Geldwäschetatbestand geht zu weit

Die BRAK wendet sich entschieden gegen die beabsichtigte Ein-
beziehung der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung in die
Geldwäscheregelung. Der Bundesrat beabsichtigt am Freitag,

32 Aus der Arbeit der BRAK BRAK-Mitt. 1/2002



den 30. 11. 2001, mit dem neuen § 370a Abgabenordnung eine
Regelung zu treffen, nach der die „gewerbsmäßige Steuerhin-
terziehung“ ein Verbrechen und damit Vortat der Geldwäsche
werden soll. 

„Es besteht die Gefahr einer uferlosen Kriminalisierung weiter
Bevölkerungskreise. Jeder, der glaubt, es mit einem Steuerhin-
terzieher zu tun zu haben, kann künftig nicht mehr von diesem
Geld annehmen, ohne sich damit nicht zugleich der Geld-
wäsche strafbar zu machen. Wird z.B. durch die Presse öffent-
lich bekannt, dass gegen eine bestimmte Person ein steuerstraf-
rechtliches Ermittlungsverfahren geführt wird, dürfte im Rahmen
des normalen Wirtschaftsverkehrs kein Geld mehr von dieser
Person angenommen werden“, kritisiert der Präsident der BRAK,
RAuN Dr. Bernhard Dombek. 

Die BRAK weist daraufhin, dass mit der beabsichtigten Rege-
lung unabsehbare Risiken für den gesamten deutschen Wirt-
schaftsverkehr entstehen. Eine Vielzahl von ganz alltäglichen
Kauf- und Verkaufsvorgängen würde kriminalisiert. Auch die
scheinbare Eingrenzung von § 370a AO auf die gewerbsmäßige
Steuerhinterziehung ist keine Einschränkung, weil schon die an
zwei aufeinander folgenden Steuerjahren erfolgte Steuerhinter-
ziehung die Gewerbsmäßigkeit begründet. 

„Es ist ein Unding, dass eine Regelung mit derart weitreichen-
den Folgen für die gesamte Bevölkerung erst ganz spät im Ge-
setzgebungsverfahren, nämlich durch den Finanzausschuss,
eingebracht wird und auf die Schnelle durchberaten werden
soll. Eine sachgerechte Diskussion über die Vor- und Nachteile
derart tief reichender Eingriffe wird damit bewusst verhindert.
Die BRAK fordert deshalb den Bundesrat auf, diese Gesetzesre-
gelung nicht zu beschließen“, appelliert der Präsident der BRAK. 

Stellungnahmen

Die nachfolgenden Stellungnahmen der BRAK können im Inter-
net unter www.brak.de/„BRAK-Intern“/„Stellungnahmen der
BRAK“ abgerufen werden:

• Stellungnahme des Strafrechtsausschusses der BRAK zu dem
Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten für einen Rahmenbeschluss des Rates über den Euro-
päischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen
den Mitgliedstaaten v. 19. 9. 2001.

• Stellungnahme der BRAK zur Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament v. 29. 12. 2000 KOM
(2000) 888 „Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleis-
tungssektor“.
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Die steuerliche Betriebsprüfung

Dr. Peter Haas, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht, Bochum

Die Fortsetzungsreihe der Aufsätze zum Berufseinstieg, zuletzt
in Heft 5/2001 der BRAK-Mitteilungen (S. 132 ff.) zu den steu-
errechtlichen Überlegungen verschiedener Gesellschafts- und
Organisationsformen anwaltlicher Tätigkeit, setzt sich hiermit
mit einem kleinen Beitrag zu dem Thema der steuerlichen Be-
triebsprüfung fort. Im nächsten Heft wird ein weiterer Beitrag
dieser Fortsetzungsreihe erscheinen.*

Außen- oder Sonderprüfungen bezwecken die Überprüfung
der den Steuererklärungen zugrunde liegenden Besteuerungs-
grundlagen (Bücher und Aufzeichnungen) „vor Ort“. I.d.R.
kommt der Außenprüfer des Finanzamts ein oder mehrere Tage,
bei schwierigen Fällen auch mehrere Wochen oder Monate in
die Kanzlei des steuerpflichtigen RA und/oder Notars. Gele-
gentlich lässt er sich die Unterlagen aber auch zur Prüfung im
Finanzamt mitgeben. Folgend werden die formalen Vorausset-
zungen einer Außenprüfung sowie deren gewöhnlicher oder
abweichender Verlauf dargestellt. Psychologisch kann davon
ausgegangen werden, dass der Außenprüfer durch die in der
Außenprüfung auf der Basis der festgestellten Änderungen er-
gehenden geänderten Bescheide auch erfolgsorientiert prüft.

Auf die meist telefonische Anfrage des Prüfers vor Beginn der
Prüfung, ob im Finanzamt oder in der Anwaltskanzlei geprüft
werden soll (die Prüfung bei einem StB ist nach der neuesten
Änderung der Betriebsprüfungsordnung nicht mehr zulässig),
empfiehlt sich die Prüfung in den Kanzleiräumen, da die Prü-
fung stets weniger lang andauert, die der Prüfung zugrunde lie-
genden Unterlagen in der Kanzlei verbleiben und im Gespräch
mit dem Prüfer „vor Ort“ mögliche Rückfragen sofort beant-
wortet werden können.

Wann eine Betriebsprüfung erfolgt, ist nicht vorhersehbar; ent-
sprechende Prüfungslisten werden in den Finanzämtern ge-
führt, sind aber streng geheim und natürlich nicht einsehbar.
Die Differenzierung der Prüfungshäufigkeit nach der Praxis-
größe (Umsatz oder Gewinn) und nach steuerrechtlichen Auf-
fälligkeiten aller Art (stark über die Jahre abweichende Um-
sätze; Sozienwechsel oder Ausscheiden von Partnern; Umzüge;
Fusionen; Vernachlässigung von steuerrechtlichen Erklärungs-
pflichten; Schätzungen des Finanzamts; Säumnis bei Steuer-
schulden; Erstattungen von Umsatzsteuer bei überwiegenden
Vorsteuern über die Umsatzsteuern etc.) ist ein Erfahrungs-
grundsatz.

1. Zulässigkeit der Außenprüfung

Welche Personen unter welchen Voraussetzungen prüfbar sind,
regelt § 193 AO: Hiernach ist eine Außenprüfung zulässig bei
Steuerpflichtigen, die einen gewerblichen oder land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder die freiberuflich tätig
sind, bei anderen Steuerpflichtigen betreffend deren Einbehal-
tungs- oder Steuerentrichtungspflicht (z.B. Lohnsteuer) oder
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wenn die Besteuerungsgrundlagen aufklärungsbedürftig er-
scheinen und eine Prüfung an Amtsstelle nicht zweckmäßig er-
scheint. 

Unzulässig sind daher Außenprüfungen, wenn die Festset-
zungsfrist der zu prüfenden Zeiträume abgelaufen ist oder die
Ergebnisse aus sonstigen Gründen keinesfalls für die Besteue-
rung erheblich sein können. Eine zweite Außenprüfung für die-
selben Veranlagungszeiträume ist ebenfalls unzulässig, § 173
Abs. 2 AO.

Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Bescheid des zu prü-
fenden Veranlagungsjahrs gem. § 164 AO unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung ergangen ist. Nach BFH, BStBl. II 1989, 440
m.w.N. ist auch für bestandskräftige „endgültige“ Bescheide
eine Außenprüfung zulässig. Wurden Bescheide auf der Grund-
lage einer Schätzung nach § 162 AO erlassen, besteht erhöhter
Prüfungsbedarf, da die Besteuerungsgrundlagen nicht einer Er-
klärung des Steuerpflichtigen auf der Grundlage seiner ord-
nungsmäßig zu führenden Bücher und Aufzeichnungen zu-
grunde liegen.

Keine Zulässigkeitsvoraussetzung der Außenprüfung ist das
Bekanntwerden von steuerrelevanten neuen Tatsachen, BFH,
BStBl. II 1990, 772.

2. Sachlicher und zeitlicher Prüfungsumfang

Die Außenprüfung kann aufgrund der Prüfungsanordnung
(§ 196 AO) eine oder mehrere Steuerarten sowie einen oder
mehrere Besteuerungszeiträume erfassen, kann erweitert wer-
den (§ 194 Abs. 1 Satz 1 AO) und hat zwar eine zeitliche Vor-
gabe, die jedoch nicht bindend ist. Die Prüfungsanordnung wird
dem Steuerpflichtigen i.d.R. rechtzeitig zuvor mitgeteilt, § 197
AO. 

3. Prüfungsanordnung

Die Prüfungsanordnung ergeht in der Form eines Verwaltungs-
akts und ist nach § 5 BpO (Allgemeine Verwaltungsvorschrift für
die Betriebsprüfung v. 17. 12. 1987, BStBl. I 1987, 802, Neu-
regelungen ab 1. 1. 2000) an folgende Form gebunden:

a) Angabe der zu prüfenden Steuerarten:
Bsp.: Prüfung der Umsatzsteuer- und Einkommensteuer
1997–2000;

b) Angabe der zu prüfenden Sachverhalte:
z.B. Prüfung der Betriebsausgaben 1996–1999;

c) Angabe des Prüfungszeitraums;

d) Angabe der Rechtsgrundlagen der Prüfung, des Namens des
Betriebsprüfers und dessen Helfer sowie der voraussichtliche
Tag und Zeitpunkt des Prüfungsbeginns.

4. Beginn der Prüfung und Mitwirkungspflichten

Außenprüfer sind gewohnt, in einem separaten Raum ungestört
Unterlagen, die ihnen auf Anforderung gebracht werden, zu
prüfen, ohne dass ihnen diese Arbeit in irgendeiner Weise er-
schwert wird. Bis zur Grenze des (strafprozessualen) Auskunfts-
verweigerungsrechts des RA besteht die Mitwirkungspflicht
i.d.R. in der Auskunftserteilung. Der RA hat alle Auskünfte und
Erläuterungen zu Unterlagen zu geben, die der Prüfer erwünscht
(zu den Grenzen beruflicher Verschwiegenheitsverpflichtung
s. unten unter 5.). 

Der RA kann z.B. einen Bürovorsteher oder eine leitende Se-
kretärin auf Wunsch des Prüfers als Auskunftsperson bestimmen,
welche in dem Fall vollumfassend auskunftsberechtigt und -ver-

pflichtet ist. Anderes Praxispersonal darf nicht befragt werden.
Als Gehilfe des RA hat das Praxispersonal zudem ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht.

5. Digitale Steuerprüfung

Eine aktuelle Diskussion herrscht um die „Grundsätze zum Da-
tenzugriff und zur Prüfung digitaler Unterlagen“ (GDPdU), die
mit Wirkung zum 1. Januar 2002 das Finanzamt berechtigt, bei
Außenprüfungen direkt auf die elektronischen Daten im Unter-
nehmen Zugriff zu nehmen. Als Ausführungsbestimmung der
zuvor geänderten §§ 146,147 und 200 AO sowie des § 19 des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung regeln diese Verwal-
tungsvorschriften Eingriffskompetenzen, die alle Unternehmen
des Handels, aber auch RA- oder Notariatspraxen zumindest
z. Zt. technisch überfordern dürften.

Das Finanzamt hat hiernach auf folgende Daten Zugriff:

• Finanzbuchhaltung, dort Eingangs- und Ausgangsrechnun-
gen

• Anlagenbuchhaltung, dort Anlagenkartei und ggf. Anlagen-
bewertungsunterlagen

• Lohnbuchhaltung, dort Abschlagslisten und elektronisch ver-
schickte Meldungen an Sozialversicherungen

• E-Mails und deren Anhänge, ggf. abgelegt im Archivsystem

• Schriftverkehr, ggf. auch im Archivsystem abgelegt

• Ggf. Angebotsunterlagen

• Ggf. Verrechnungspreis – Dokumente (bei Anwaltskanzleien
selten)

Alle Speicherungen müssen auf einem Datenträger erfolgen, der
Änderungen nicht mehr zulässt. Das Aufbewahren dieser In-
halte in ausgedruckter Papierform oder die Mikroverfilmung
sind nicht (mehr) zulässig.

In der Praxis der Anwaltskanzlei braucht üblicherweise in der
elektronischen Buchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagen-
buchhaltung und Lohnbuchhaltung) keine Änderung zu erfol-
gen, da man die Bestände der vorangegangenen Jahre ohnehin
zugriffsbereit hält. Erst bei einer körperlichen Auslagerung der
Datenbestände muss aufgrund der Neuregelung in der GDPdU
ein weiterhin unveränderlicher Zugriff in einem maschinen-
lesbaren Format gewährleistet werden. Zzt. ist die Finanzver-
waltung noch nicht in der Lage, ein Programm zur Prüfung
von buchhalterischen Daten vorzuweisen. Dieses befindet
sich in der Schlussphase der Ausschreibung. D.h., das Daten-
format steht noch nicht fest (ausgeschlossen ist aber sicher das
TIFF- oder PDF-Datenformat). Dennoch kann mit der zukünf-
tig erstellten Software bereits ab dem Stichtag 1. Januar 2001
bei allen Unternehmern und damit auch Kanzleien geprüft
werden.

So wie also gegenwärtig keine technischen Auswertungsmög-
lichkeiten bestehen, sind eine Reihe technischer Fragen offen,
z.B. auch, wie Daten oder Medien ausgewertet werden sollen,
die in das Finanzamt mitgenommen werden, die mit bisher
handelsüblichen Archivierungsprogrammen gespeichert wur-
den.

Im Falle der Betriebsprüfung erfragt der Prüfer dann eine Ein-
weisung in das Buchhaltungs- und Archivsystem der Kanzlei.
Gegenwärtig versichern große Anwaltssoftware-Anbieter, den
Anforderungen an die Betriebsprüfung zukünftig gerecht zu
werden.

So wenig Schwierigkeiten bei der Buchhaltung aus den Neure-
gelungen der GDPdU erkennbar sind, umso komplexer wird die
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Problematik bei der elektronischen Abwicklung von Geschäfts-
vorgängen. Werden sämtliche betriebsprüfungsrelevanten Vor-
gänge, also auch Rechnungen des Anwalts oder Einkäufe, elek-
tronisch abgewickelt, ist die Betriebsprüfung in die Lage zu ver-
setzen, diese nur noch in elektronischer Form greifbaren Belege
in gesichert archivierter Form separat zu prüfen, ohne dass der
Betriebsprüfer Einsicht in die anderen, nicht betriebsprüfungs-
relevanten Vorgänge erhält. Aufgrund der anwaltlichen und
notariellen Verschwiegenheitsverpflichtung (s.u.) ist daher eine
separate Prüfung der steuerrechtlich relevanten Vorgänge tech-
nisch zu ermöglichen, ohne dass ein Zugriff auf die der Ver-
schwiegenheit unterliegenden Vorgänge hierdurch ermöglicht
wird.

Dasselbe gilt für die zeitliche Abgrenzung der Daten, da der Prü-
fer ausschließlich nur Informationen zur Verfügung gestellt be-
kommt, die in den prüfungsrelevanten Zeitraum fallen.

Auch hier ist es Aufgabe der Softwarehersteller, auf separaten
„Betriebsprüfungscomputern“ in geschützten Systemumgebun-
gen die Software für einen kontrollierten Datenzugriff zu schaf-
fen.

Neben der Regelung der Art des Zugriffs auf Unternehmensda-
ten regelt die GDPdU auch die Anerkennung der elektronischen
Signatur. Da jeder Anwalt oder Notar zukünftig mit dem elek-
tronischen Eingang rechtskräftig digital signierter Dokumente
rechnen muss, muss er auch eine entsprechende elektronische
Archivierung bereithalten.

Auch bei der (eigenen) Betriebsprüfung des RA oder Notars be-
steht ein Mitwirkungsverweigerungsrecht (und damit deutlich
eine Pflicht!) aufgrund der Verschwiegenheitsverpflichtung gem.
§ 42 BRAO bzw. § 18 BNotO. Dieses Verweigerungsrecht ist in
§§ 102 Abs. 1 Nr. 3 a), b) und 104 Abs. 1 Satz 1 AO konstituiert.
In allen Fällen des elektronischen Datenzugriffs ist daher durch
den RA/Notar besonders streng sicherzustellen, dass keine der
Verschwiegenheitspflicht unterliegenden Daten durch den Be-
triebsprüfer eingesehen werden können. Soweit ein Betriebs-
prüfer – was aber praxisfremd wäre und nur theoretisch ange-
dacht werden soll – die Auffassung vertreten sollte, dass ihm un-
eingeschränkter Datenzugriff gewährt wird und dieser auch die
Inhalte betrifft, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen und
sich zur Begründung auf den Wortlaut des § 104 Abs. 1 Satz 1
AO stützen („Soweit die Auskunft verweigert werden darf, kann
auch die Erstattung eines Gutachtens und die Vorlage von Ur-
kunden oder Wertsachen verweigert werden“), weil diese Norm
nichts zum elektronischen Datenzugriff, sondern nur zu den Ur-
kunden ausführt, so ist diesem Vorgehen bei teleologischer Re-
duktion bzw. Analogie der Vorschrift scharf zu widersprechen.
Der Inhalt der AO-Verweigerungsrechte muss gesetzlich den be-
rufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten entsprechen. Eine
andere Ausfüllung dieser Regelungslücke ist berufsrechtlich
nicht zu verantworten.

6. Kontrollmitteilungen

Erfährt der Außenprüfer einen Sachverhalt, dessen steuerrechtli-
che Auswirkungen einen Dritten betreffen können, z.B. weil
eine Rechnung als Betriebsausgabe des RA eine Betriebsein-
nahme auf Seiten des Rechnungsausstellers sein muss, steht es
dem Prüfer frei, dem zuständigen Finanzamt seine Feststellung
des steuerrechtlichen Sachverhalts mitzuteilen (Kontrollmittei-
lung) und damit darum zu bitten, diesen auf Seiten des Dritten
zu überprüfen. Zumeist erfährt der Steuerpflichtige von diesem
finanzbehördeninternen Vorgang ohnehin nichts, wenn doch,
muss er ihn hinnehmen, da es hiergegen keinen Rechtsbehelf
gibt.

7. Schlussbesprechung/Tatsächliche Verständigung

Ergibt sich zum Ende der Außenprüfung, dass keinerlei Ände-
rungen der Besteuerungsgrundlagen erfolgen, verabschiedet
sich der Prüfer und geht. Dies kommt nur selten vor. Zumeist
wird im Rahmen der gesetzlich (für alle Fälle der Änderung)
zwingend vorgeschriebenen Schlussbesprechung erörtert, wel-
che Änderungen der Besteuerungsgrundlagen aufgrund welcher
Überlegungen des Prüfers beabsichtigt sind und welche Sach-
verhalte strittig sind. Die beabsichtigten Änderungen können
hierbei sowohl auf tatsächlicher als auf steuerrechtlicher Grund-
lage beruhen. In dieser Schlussbesprechung wird in der großen
Anzahl der Fälle zwischen dem Außenprüfer und dem Steuer-
pflichtigen sowohl über Fragen des Sachverhalts als auch über
Rechtsfragen Einigkeit erzielt. Hierzu soll die Schlussbespre-
chung vornehmlich dienen, um Verständigung zu erzielen. Mit-
tel der Einigung ist oft die sog. tatsächliche Verständigung, in der
eine Kompromiss- oder Paketlösung aller streitigen Fragen ge-
funden wird. Die tatsächliche Verständigung ist nur über einen
Sachverhalt, niemals über Rechtsfragen möglich. Die TV ist da-
rüber hinaus auch nicht anfechtbar, auch nicht durch Rechtsbe-
helfe gegen die auf der Grundlage der TV erlassenen geänder-
ten Bescheide.

8. Folgebescheide

Das Ergebnis der Außenprüfung drückt sich im Falle von Ände-
rungen in einem geänderten Steuerbescheid nach § 173 AO aus,
welcher im Anschluss an die Außenprüfung auf der Grundlage
des Betriebsprüfungsberichts ergeht und mit dem Rechtsbehelf
des Einspruchs angefochten werden kann. 

9. Umsatzsteuer-/Lohnsteuersonderprüfungen

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen erfolgen zumeist aus besonde-
rem Anlass, z.B. bei außergewöhnlich hohen Vorsteuerbeträgen,
hohen steuerfreien Umsätzen oder auch Unregelmäßigkeiten
bei der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Auch,
wenn das Jahresergebnis der Umsatzsteuerbeträge aufgrund der
Umsatzsteuer-Jahreserklärung erheblich von der Summe der
Umsatzsteuerbeträge der Voranmeldungen abweicht, kann die
Richtigkeit und Vollständigkeit von Umsatzsteuererklärungen
nachgeprüft werden. Dasselbe gilt für Auslandsumsätze, da dort
oft erhebliche Fehlerquellen in der Rechtsanwendung interna-
tionaler Steuervorschriften bestehen.

Anders als bei Umsatzsteuer-Sonderprüfungen ist die Lohn-
steuerprüfung regelmäßig alle drei Jahre beabsichtigt (§ 42f
EStG), wenn auch in der Praxis nicht immer diese zulässige
Anschlussprüfung (Anschluss an die zuvor geprüften drei Ver-
anlagungsjahre) erfolgt. Da der Arbeitgeber für die Abführung
der Lohnsteuer haftet, § 42d EStG, wird durch das Betriebsstät-
tenfinanzamt die ordnungsgemäße Einbehaltung und Ab-
führung der Lohnsteuer auf der Grundlage der einzusehenden
Lohnunterlagen und Lohnkonten geprüft. Auch wenn es sich
aufgrund der Prüfungsanordnung aus der Sicht des Steuer-
pflichtigen zunächst „nur“ um die Überprüfung der Lohn-
steuern handelt, können auch hierbei Auffälligkeiten aus den
Konten zu einer Erweiterung der Prüfung oder auch zu Ermitt-
lungen im Rahmen eines zuvor dann einzuleitenden Steuer-
strafverfahrens führen.

Die ordnungsgemäße Einbehaltung und Abführung der Ge-
samtsozialversicherungsbeträge wird ebenfalls – jedoch nicht
durch das Finanzamt, sondern die zuständigen Gesamtsozial-
versicherungsträger – im Wege der Sonder-Außenprüfung über-
prüft.
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Verleihung des Titels Justizrat

Die saarländische Ministerin der Justiz hat am 21. 9. 2001 RA
Dr. Manfred Birkenheier, Mitglied des Präsidiums der RAK Saar-
land, RA Lothar Klein, Schriftführer der RAK Saarland, und RA
Dr. Gerd Sonntag, Präsident des Saarländischen AGH, den Titel
Justizrat für ihre besonderen Leistungen im Dienste der Anwalt-
schaft verliehen.

Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland für Rechtsanwältin Cornelia
Rohleder, Traunstein

Der Herr Bundespräsident hat auf Vorschlag des Bayerischen
Ministerpräsidenten an Frau RAin Cornelia Rohleder das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Die Auszeichnung wurde am 4. 12.
2001 in München von Herrn Justizminister Dr. Weiß überreicht.
Frau Kollegin Rohleder wurde ausgezeichnet für ihr langjähriges
Engagement für die Kammer München, deren Vorstandsmitglied

sie seit nunmehr zehn Jahren ist. Sie vertritt hier mit großem Ein-
satz die Interessen der Kollegen im Landgerichtsbezirk Traun-
stein und vermittelt gleichzeitig die guten Kontakte zur Traun-
steiner Justiz. Daneben übt Frau Kollegin Rohleder seit 1996 das
Amt der Vorsitzenden der Abteilung für Berufsrecht aus und en-
gagiert sich in der Arbeitsgruppe Juristenausbildung.

Die Kammer München gratuliert der Geehrten zu der Verlei-
hung der hohen Auszeichnung.

Rechtsanwalt Dr. Jürgen F. Ernst,
Präsident der RAK München

Präsidentenwechsel bei der RAK Kassel

Der Vorstand der RAK Kassel hat im Anschluss an die Jahres-
hauptversammlung am 17. 11. 2001 RAuN Heinrich A. Dilcher
aus Hofgeismar zum neuen Präsidenten gewählt. Er trat damit
die Nachfolge von RAuN Rolf Dieter Brämer aus Kassel an, der
seit 1987 Präsident der RAK war. Vizepräsident ist RA Ralf Ger-
tenbach, Kassel, Schriftführerin RAin Andrea Goldschmidt, Kas-
sel, und Schatzmeisterin RAuNin Dr. Marion Schaller, Immen-
hausen.
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1. Bundesgerichtshof

Zulassungswiderruf – Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung der sofortigen Beschwerde, BRAO
§§ 14, 16

* 1. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Wider-
rufsverfügung ist geboten, wenn konkrete Gefahren für die
Rechtsuchenden vorliegen.

* 2. Vor dem Hintergrund eines – sich verschärfenden – Ver-
mögensverfalls ist dies dann der Fall, wenn Fremdgelder bei
dem RA konkret gefährdet sind.

BGH, Beschl. v. 16. 7. 2001 – AnwZ (B) 61/00

Aus den Gründen:

I. Der im Jahre 1944 geborene Ast. wurde – nachdem frühere
Zulassungen zurückgenommen bzw. widerrufen worden wa-
ren – zuletzt wieder im September 1992 zur Rechtsanwaltschaft
und als RA beim AG und LG B. zugelassen. Durch Verfügung

v. 19. 1. 2000 hat die Agin. die Zulassung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 7
BRAO wegen Vermögensverfalls widerrufen. Den hiergegen ge-
stellten Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat der AGH auf-
grund mündlicher Verhandlung v. 12. 7. 2000 zurückgewiesen.
Die dagegen eingelegte sofortige Beschwerde ist beim BGH an-
hängig. Durch Verfügung v. 24. 4. 2001 hat die Agin. gem. § 16
Abs. 6 Satz 2 BRAO die sofortige Vollziehung der Widerrufsver-
fügung v. 19. 1. 2000 angeordnet. Der Ast. hat mit Schriftsatz
v. 5. 5. 2001, eingegangen am 31. 5. 2001, die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung seiner sofortigen Beschwerde
beantragt.

II. Der Antrag ist gem. § 16 Abs. 6 Satz 5 BRAO zulässig; er hat
in der Sache jedoch keinen Erfolg. Im Zeitpunkt der Anordnung
der sofortigen Vollziehung lagen die Voraussetzungen des § 16
Abs. 6 Satz 2 BRAO vor; daran hat sich bis heute nichts geän-
dert.

1. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Widerrufs-
verfügung Bestandskraft erlangen wird. Ein Vermögensverfall
wird nach § 14 Abs. 2 Ziffer 7 BRAO vermutet, wenn der RA in
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dem vom Vollstreckungsgericht zu führenden Schuldnerver-
zeichnis (§ 915 ZPO) eingetragen ist. Das war im Zeitpunkt der
Widerrufsverfügung der Fall. Dass sich seine Vermögensverhält-
nisse danach gebessert haben, hat der Ast. bisher nicht darge-
tan. In seiner Antragsschrift v. 5. 5. 2001 hat er vielmehr vorge-
tragen, die Zahlungsunfähigkeit mehrerer Schuldner habe zu
seinem Vermögensverfall – der danach als solcher nicht bestrit-
ten wird – beigetragen. Ist ein RA in Vermögensverfall, werden
dadurch die Interessen der Rechtsuchenden regelmäßig gefähr-
det. Dass dies in seinem Fall ausnahmsweise anders sei, hat der
Ast. bisher nicht dargetan.

2. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung war im überwie-
genden öffentlichen Interesse zur Abwehr konkreter Gefahren
für die Rechtsuchenden oder die Rechtspflege geboten (vgl. zu
diesem Erfordernis BVerfGE 44, 105, 121; 48, 292, 296, 298;
BGH, Beschl. v. 2. 6. 1993 – AnwZ [B] 27/93, BRAK-Mitt. 1993,
171; v. 14. 3. 1994 – AnwZ [B] 9/94, BRAK-Mitt. 1994, 176,
177; v. 19. 6. 1998 – AnwZ [B] 38/98, BRAK-Mitt. 1998, 235,
236). Soweit die Anordnung darauf gestützt ist, das AG – Insol-
venzgericht – B. habe am 17. 1. 2001 einen Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Ast. mangels
Masse abgewiesen und der Ast. bestreite seinen Lebensunterhalt
durch Leistungen der Sozialhilfe, ist allerdings eine konkrete
Gefahr für die Rechtsuchenden oder die Rechtspflege, die es ge-
boten erscheinen lässt, jede weitere anwaltliche Tätigkeit des
Ast. mit sofortiger Wirkung zu unterbinden, nicht ersichtlich.
Die angegebenen Umstände unterstreichen für sich allein le-
diglich das Vorliegen eines Vermögensverfalls. Die Agin. hat
aber darüber hinaus darauf hingewiesen, gegen den Ast. sei ein
seit dem 7. 3. 2001 rechtskräftiger Strafbefehl ergangen, mit wel-
chem er wegen Veruntreuung von Mandantengeldern zu einer
Geldstrafe verurteilt worden sei. Ein weiteres Ermittlungsverfah-
ren wegen des Verdachts der Veruntreuung aus einem Mandats-
verhältnis sei bei der Generalstaatsanwaltschaft anhängig. Diese
Angaben hat der Ast. nicht substantiiert bestritten.

Danach ist die sofortige Vollziehung des Widerrufs – obwohl
diese Maßnahme für den in schwierigen persönlichen und fi-
nanziellen Verhältnissen lebenden Ast. fraglos einschneidende
Wirkungen hat – zur Abwehr konkreter Gefahren für die Recht-
suchenden geboten. Denn vor dem Hintergrund des im Vorste-
henden beschriebenen, sich verschärfenden Vermögensverfalls
macht das Strafverfahren deutlich, dass Fremdgelder bei dem
Ast. konkret gefährdet sind. Solange der Ast. als Anwalt tätig ist,
kann nicht verhindert werden, dass solche Fremdgelder in seine
Hand gelangen.

Patentanwaltsgesellschaft – zur Zulassung als Patent-
anwaltsgesellschaft, PatAO § 52e

* 1. Eine Auslegung der Regelung in § 52e PatAO ergibt, dass
sich Patentanwälte jedenfalls dann auch in gesamthänderischer
Bindung als BGB-Gesellschafter an einer Patentanwaltsgesell-
schaft mbH beteiligen können, wenn die Gesellschaft des bür-
gerlichen Rechts ihrerseits so ausgestaltet ist, dass den an die
Patentanwaltsgesellschaft gestellten berufsrechtlichen Anfor-
derungen Genüge getan ist.

* 2. Aus der Formulierung in § 52e Abs. 1 PatAO kann aller-
dings der Schluss gezogen werden, dass nur Angehörige der
betreffenden freien Berufe Gesellschafter der Patentanwaltsge-
sellschaft mbH sein sollen, nicht hingegen etwa juristische Per-
sonen mit eigener, von denen an ihnen beteiligten Berufsan-
gehörigen rechtlich vollständig losgelöster Rechtspersönlich-
keit.

BGH, Beschl. v. 9. 7. 2001 – PatAnwZ 1/00

Volltext unter www.brak.de

Zulassungswiderruf – Professor an einer Fachhoch-
schule; Verfahrensmangel eines Beschlusses eines
AGH, BRAO §§ 14, 40, 41; ZPO § 551; FGG §§ 16,
27

* 1. Der Inhalt des Beamtenverhältnisses steht nicht im Ein-
klang mit der Stellung eines RA, da das Berufsbild des in freier
Advokatur tätigen RA durch innere und äußere Unabhängigkeit
geprägt ist. Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit sind ne-
ben der Dienstpflicht zur Erfüllung übertragener Aufgaben da-
gegen wesentliche Merkmale des Beamtenverhältnisses.

* 2. Sinn und Zweck des § 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO lassen es nicht
zu, die Vorschrift – entgegen ihrem eindeutigen Wortlaut – da-
hin gehend auszulegen, dass Professoren an Fachhochschulen
von ihr nicht erfasst werden. In dieser Auslegung begegnet die
Vorschrift keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, da an die
Voraussetzungen für den Zugang zu einem Zweitberuf und für
den Verbleib in ihm nicht die gleichen hohen Anforderungen
wie für einen Erstberuf zu stellen sind.

3. Ein nach mündlicher Verhandlung ergangener Beschluss ist
„nicht mit Gründen versehen“, wenn er nicht binnen fünf Mo-
naten nach der Verhandlung vollständig schriftlich niederge-
legt, von den Richtern besonders unterschrieben und der Ge-
schäftsstelle übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Beschlussformel verkündet oder die Entscheidung
insgesamt durch Zustellung bekannt gemacht worden ist.

BGH, Beschl. v. 18. 6. 2001 – AnwZ (B) 10/00

Volltext unter www.brak.de

2. Anwaltsgerichtshöfe

Abwickler/Vertretervergütung – zur Angemessenheit
einer Kostenfestsetzung; BRAO §§ 53, 55

* 1. Zieht sich eine Abwicklung gemessen am Aktenbestand
über einen verhältnismäßig langen Zeitraum hin, wird diesem
Umstand bei der Kostenfestsetzung hinreichend Rechnung ge-
tragen, wenn die Monatspauschale – nach einer „Einarbei-
tungsphase“ – entsprechend reduziert worden ist.

* 2. Auch wenn der Vertretende während der Zeit der Vertre-
tung an der Bearbeitung der Akten mitgewirkt hat, ist ein Mo-
natsbetrag i.H.v. 3.500 DM grundsätzlich angemessen, da sich
dieser Betrag im unteren Rahmen des möglichen Vergütungs-
spektrums befindet.

AGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 7. 9. 2001 – 2 ZU 10/01
AGH NW

Aus den Gründen:

I. Die Astin. wendet sich gegen den Kostenfestsetzungsbescheid
der Agin. v. 13. 3. 2001, der ihr durch Niederlegung am 16. 3.
2001 zugestellt wurde. Mit diesem Bescheid fordert die Agin.
von der Astin. Kosten für die Abwicklung ihrer Kanzlei durch
Frau RAin A. i.H.v. insgesamt 51 444,82 DM. Die Kostenfestset-
zung beruht auf dem Abrechnungsschreiben der Frau RAin A. v.
19. 1. 2001. Darin rechnet Frau RAin A. ihre Tätigkeit unter Ein-
schluss des Zeitraumes v. 16. 2. 1998–25. 6. 1999, in der sie als
Stellvertreterin der Astin. deren Kanzlei geführt hat, im Wesent-
lichen wie folgt ab:

Stellvertreterhonorar für 161/2 Monate à 3500 DM = 57 750 DM
wobei ursprünglich vereinbarte 4500 DM monatlich von der
Stellvertreterin zur Vermeidung einer hohen Kostenlast auf mo-
natlich 3500 DM reduziert wurden.
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Honorar für die Abwicklung v. 1. 7. 1999–31. 12. 2000:
1 Monat à 4500 DM
5 Monate à 3500 DM
12 Monate à 1750 DM
sowie Aushilfslöhne von 4 x 630 DM und 2 x 300 DM u.a. für
die Kanzleiräumung, Fahrtkostenpauschale von 500 DM, Tele-
fonkostenpauschale von 800 DM, Portopauschale von 500 DM,
pauschale Kopierkosten für Akteneinsichten 200 DM sowie Ge-
richtskosten, GV-Gebühren und EMA-Gebühren i.H.v. 775,84
DM. Der Gesamtbetrag von 106 645,84 DM ergibt unter Abzug
der bei der Abwicklung erzielten Einnahmen den festgesetzten
Betrag von 51 444,82 DM.

Gegen den Bescheid der Agin. v. 13. 3. 2001, zugestellt am
16. 3. 2001, hat die Astin. am Dienstag nach Ostern, den 17. 4.
2001, per Telefax Antrag auf gerichtliche Entscheidung gem.
§ 223 BRAO gestellt.

In ihrem Antrag macht die Astin. ohne konkrete Antragstellung
die Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Agin. im Wesent-
lichen mit der Begründung geltend, ihr sei eine Prüfung der in
der Kostenaufstellung v. 19. 1. 2001 berechneten Kosten und der
in Abzug gebrachten Honorare nicht möglich gewesen. Außer-
dem sei die Dauer der Vertretung/Abwicklung unangemessen
lang gewesen.

Mit einem weiteren am 11. 6. 2001 beim AGH eingegangenen
Schriftsatz wird erstmals beantragt:

1. Die Agin. wird unter Aufhebung ihres Kostenfestsetzungsbe-
scheides gegen die Astin. zu deren Mitgliedsnummer v. 13. 3.
2001 verpflichtet, der Astin. einen Kostenbescheid unter Darle-
gung der entstandenen Kosten und Einnahmen im Einzelnen zu
erstatten.

2. Die Agin. ist weiterhin nur berechtigt, in dem neu zu er-
stellenden Bescheid einen pauschalen Kostenaufwand bis ein-
schließlich zum 31. 12. 1999 zu berechnen. Über den 31. 12.
1999 ist eine Kostenberechnung nur nach tatsächlichem Auf-
wand der Stellvertreterin unter Darlegung der Sachbearbeitung
im Einzelnen gestattet. 

Die Astin. wiederholt und vertieft ihre Einwendungen zum Ab-
rechnungsmodus für die Zeit ab 1. 1. 2000 und weist in einem
weiteren in der mündlichen Verhandlung überreichten Schrift-
satz v. 7. 9. 2001 ergänzend insbesondere auf ihre eigene Mit-
arbeit in der Zeit der Stellvertretung hin.

Die Agin. beantragt:

Zurückweisung des Antrages auf gerichtliche Entscheidung.

Sie hält die Abrechnung sowohl hinsichtlich des gewählten Ab-
rechnungsmodus nach Pauschalen als auch hinsichtlich der
Höhe der angesetzten Beträge für angemessen.

II. Der Antrag ist aber unbegründet.

Auch wenn es in der Antragsschrift an einem konkreten förm-
lichen Antrag fehlt, ist die Eingabe der Astin. dahin auszulegen,
dass sie letztlich einen Wegfall der ihr auferlegten Zahlungsver-
pflichtung anstrebt. Dieses Begehren kann zulässigerweise mit
dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung verfolgt werden.

Der Antrag ist unbegründet, da die Vergütung für die Stellvertre-
tung/Abwicklung von der Agin. angemessen festgesetzt wurde.

Die gewählte Abrechnungsmethode ist nicht zu beanstanden. Es
handelt sich um eine allgemein anerkannte Methode zur Ab-
rechnung der Stellvertretungs-/Kanzleiabwicklungskosten, was
die Astin. für die Zeit bis 31. 12. 1999 grundsätzlich auch nicht
in Abrede stellt. Die Wahl der Abrechnungsmethode ist entge-
gen der Auffassung der Astin. auch für die letzten 12 Monate der
Abwicklung nicht zu beanstanden.

Die angemessene monatliche Vergütung eines Stellvertreters
oder Abwicklers wird in der Literatur (vgl. z.B. bei Feuerich/
Braun, BRAO) mit monatlich zwischen 3000 DM und 6000 DM
zuzüglich MwSt angenommen. Vorliegend wird sogar in Er-
mäßigung einer getroffenen Absprache für die Zeit der Stellver-
tretung bis zum Beginn der Abwicklung ein Monatsbetrag von
3500 DM angesetzt, dann für den ersten Monat der Abwicklung
ein Betrag von 4500 DM und für weitere 5 Monate ein Monats-
betrag von 3500 DM. Im letzten Jahr der Abwicklung wird die-
ser Betrag um die Hälfte auf 1750 DM reduziert. Die gesamten
jeweils angesetzten Pauschalen bewegen sich eindeutig im un-
teren Rahmen des möglichen Vergütungsspektrums. An der An-
gemessenheit dieser niedrigen Pauschalen ändert sich auch
dann nichts, wenn man mit der Astin. berücksichtigt, dass sie
während der Zeit der Stellvertretung selbst an der Bearbeitung
mitgewirkt hat und dass sich die Abwicklung nur auf die von der
Astin. genannte Zahl noch laufender Mandate bezog. Bei Über-
nahme der Abwicklung waren im Übrigen alle übernommenen
Akten zu sichten, auch wenn es sich um abgeschlossene Sachen
handelte. Dem nach Angaben der Astin. reduzierten Arbeitsan-
fall in den letzten 12 Monaten der Abwicklung trägt die Ab-
rechnung angemessen Rechnung, indem nur noch die Hälfte
der zuvor ohnehin niedrigen Pauschale abgerechnet wird. Auch
unter Berücksichtung aller Einwendungen der Astin. sind die ab-
gerechneten Kosten nicht zu beanstanden.

Die darüber hinaus insbesondere für die Kanzleiräumung und
Übernahme der Akten angesetzten Aushilfslöhne und die
Kostenpauschalen von zusammen 2775,84 DM liegen ebenfalls
im unteren Bereich des Angemessenen.

Es besteht nach allem keine Veranlassung, der Agin. eine modi-
fizierte Abrechnung aufzugeben.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 201 Abs. 1 BRAO.

Die sofortige  Beschwerde war nicht zuzulassen, da die gesetz-
lichen Voraussetzungen des § 223 Abs. 3 Satz 2 BRAO nicht vor-
liegen.

Der Geschäftswert wird gem. §§ 202 Abs. 2 BRAO, 30 KostO auf
51 544,82 DM festgesetzt.

Fachanwalt – zum Umfang der Prüfungskompetenz
von Fachausschuss und Kammervorstand bei der
Entscheidung über einen Antrag; BRAO § 43c; FAO
§§ 6, 7

* 1. Im Rahmen der Vorschrift des § 43c Abs. 2 BRAO ist dem
Fachausschuss und dem Vorstand der RAK hinsichtlich der
Klausuren und Arbeitsproben nicht nur eine formale Überprü-
fungskompetenz zugewiesen.

* 2. Der Fachausschuss darf die in den Klausuren des Ast. auf-
gefundenen Fehler zum Anlass nehmen, weitere Überprüfun-
gen durch Arbeitsproben vorzunehmen, selbst wenn die Klau-
suren im Ergebnis mit (noch) bestandenen gewertet worden
sind.

* 3. Enthalten die Arbeitsproben eines Ast. erhebliche Fehler
und verweigert dieser die Durchführung eines Fachgesprächs,
muss einer RAK die Zurückweisung des Antrages möglich sein.

AGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 15. 6. 2001 – 1 ZU 51/00
AGH NW n.rkr.

Aus den Gründen:

I. Der Antrag auf Entscheidung richtet sich gegen den ableh-
nenden Bescheid der Agin., der Astin. die Führung der Bezeich-
nung „Fachanwältin für Familienrecht“ zu gestatten.
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Die Astin. ist am 7. 10. 1958 geboren und am 26. 3. 1993 erst-
malig zur Rechtsanwaltschaft zugelassen worden, sie war ur-
sprünglich beim AG Mendig und LG Koblenz zugelassen und ist
jetzt am AG Bonn und LG Bonn zugelassen.

Unter dem 4. 9. 1997 hat die Astin. den Antrag auf Gestattung
der Bezeichnung „Fachanwalt für Familienrecht“ gestellt. Mit
Schreiben v. 19. 9. 1997 verlangte der Fachausschuss Familien-
recht von der Agin. sieben Arbeitsproben. Mit Schreiben v. 5. 11.
1997 hat der Berichterstatter des Fachausschusses mitgeteilt,
dass der Ausschuss dazu neige, ein Prüfungsgespräch zu führen.
Dieser Vorschlag ist mehrfach erfolgt und von der Astin. zurück-
gewiesen worden. Mit Schreiben v. 15. 6. 1998 verlangte der
Fachausschuss weitere Arbeitsproben. Die Astin. hatte jedenfalls
formal die erforderlichen Nachweise über den Lehrgang mit
Klausuren erbracht und ferner 142 bearbeitete Verfahren aus
den letzten drei Jahren vor Antragstellung, davon mehr als 60
gerichtliche Verfahren, vorgelegt. Der Fachausschuss hat die an-
geforderten Arbeitsproben überprüft und in erheblichem Maße
Fehler gefunden. Darüber hinaus waren die Klausuren mit „be-
standen“, eine weitere mit „noch bestanden“ und eine dritte mit
„äußersten Bedenken noch bestanden“ zensiert worden, und
zwar unter Hinweis darauf, dass Probleme überwiegend nicht
erkannt oder zum Teil nicht vertretbare Ausführungen gemacht
waren.

Nach Überprüfung der Klausuren durch den Ausschuss ergaben
sich auch nicht unerhebliche Fehler in den Klausuren. Nachdem
die Aufforderung zu den ergänzenden Fachgesprächen zu den
Themen „Ehegattenunterhalt, Zugewinnausgleich und Versor-
gungsausgleich“ von der Astin. zurückgewiesen worden waren,
hat der Ausschuss mit Rücksicht auf die Fehler in den überprüf-
ten Arbeitsproben und die festgestellten Fehler in den Klausuren
die Zurückweisung des Antrages vorgeschlagen. Die Agin. hat
mit Beschl. v. 27. 4. 2000 unter Bezugnahme auf die einzelnen
Fehlleistungen den Antrag auf Gestattung der Bezeichnung
„Fachanwalt für Familienrecht“ zurückgewiesen, wobei auch
darauf Bezug genommen wurde, dass der Astin. mehrfach ein
Fachgespräch i.S.d. § 7 FAO vorgeschlagen worden war.

Der Beschluss ist der Astin. am 29. 8. 2000 zugestellt worden.
Hiergegen richtet sich der Antrag auf gerichtliche Entscheidung
der Astin., der per Telefax am 29. 9. 2000 und im Übrigen
schriftlich am 2. 10. 2000 bei dem AGH/OLG Hamm einge-
gangen ist.

Der Antrag ist damit form- und fristgerecht eingegangen.

Die Astin. legt dar, dass die Vorlage der Unterlagen gem. §§ 4
und 5 FAO rein formal sei und dass die Agin. und der Ausschuss
nicht zur Prüfung berechtigt seien. Das Verfahren sei formali-
siert, wie es auch der BGH bestätigt habe. Im Übrigen legt die
Astin. dar, dass ihre Ausführungen nicht oder jedenfalls nicht in
dem Maße fehlerhaft oder unvertretbar seien.

Die Astin. beantragt,

die Agin. unter Aufhebung ihres Beschl. v. 27. 4. 2000 zu ver-
pflichten, der Astin. die Führung der Bezeichnung „Fachanwäl-
tin für Familienrecht“ zu gestatten.

Die Agin. beantragt,

den Antrag v. 28. 9. 2000 auf gerichtliche Entscheidung zurück-
zuweisen.

Der Antrag hat keinen Erfolg. Es ist davon auszugehen, dass die
in dem angefochtenen Bescheid aufgeführten Fehler der Arbeits-
proben und die Bedenken bezüglich der Klausuren zutreffend
sind. Unter Berücksichtigung dieser Fehler, die die Agin. ermit-
telt hat, durfte die Agin. den Antrag auch zurückweisen. Der
Agin. ist nicht nur eine formale Überprüfungskompetenz hin-

sichtlich der Klausuren und Arbeitsproben zugewiesen. Sie kann
insbesondere die Arbeitsproben überprüfen und ist hierzu auch
verpflichtet.

§ 43c Abs. 2 BRAO bestimmt ausdrücklich, dass der Vorstand
der RAK durch einen zuzustellenden Bescheid entscheidet,
nachdem ein Ausschuss der Kammer die von dem RA vorlie-
genden Nachweise über den Erwerb der besonderen Kennt-
nisse und Erfahrungen geprüft hat. Der Ausschuss und damit
die Agin. haben daher ein besonderes Prüfungsrecht und letzt-
lich auch eine besondere Prüfungspflicht. Sie sind nicht darauf
angewiesen, die Anzahl der eingereichten Verfahren lediglich
nachzuzählen und den Stempel des Instituts für den Lehrgang
zu überprüfen. Zweifelhaft kann sein, ob der Ausschuss und da-
mit die Agin. eine andere Zensierung der Klausuren vornehmen
dürfen. Hierauf kommt es jedoch im vorliegenden Fall nicht an.
Die Klausuren waren im vorliegenden Falle ausnahmslos
schwach. Der Ausschuss darf daher die in den Klausuren auf-
gefundenen Fehler zum Anlass nehmen, weitere Überprüfun-
gen durch Arbeitsproben vorzunehmen, wie es hier geschehen
ist, und aufgrund der vorgelegten Arbeitsproben im Ergebnis im
Zusammenhang mit den Ergebnissen der Klausuren entschei-
den. Der Ausschuss hat hierbei der Astin. die Möglichkeit des
Fachgesprächs gegeben, da er nach den Fehlleistungen, die er
vorgefunden hat, mit Recht erhebliche Zweifel an den ausrei-
chenden Kenntnissen der Astin. gefunden hat. Diese Überprü-
fung ist in keinem Falle formalisiert. Die Überprüfung der Ar-
beitsproben ist ausdrücklich in § 6 Abs. 3 FAO vorgeschrieben.
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände und auch unter
Berücksichtigung der Fehler, die die Agin. in dem ablehnenden
Beschluss, auf den Bezug genommen wird, aufgeführt hat, ist
zu Recht ein Fachgespräch – als letzte Möglichkeit – verlangt
worden und als dieses abgelehnt wurde, die Ablehnung erfolgt.
Nach Auffassung des Senates kann keine Rede davon sein, dass
der Ausschuss und letztlich die Anwaltskammer, also die Agin.,
bei dem äußeren Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 4–6
FAO auf eine formale Kontrolle beschränkt sind. Dies ist nicht
der Fall, wie das Gebot, Arbeitsproben zu verlangen und zu
überprüfen, zeigt. Bei Arbeitsproben mit erheblichen Fehlern –
dies ist der Sinn der Überprüfung – muss auch die Zurückwei-
sung des Antrages bei Verweigern des Fachgesprächs möglich
sein. Unter Berücksichtigung dieser Rechtsauffassung ist der
Antrag zurückzuweisen. Hieran ändert auch die Entscheidung
des BGH v. 29. 9. 1997 nichts, da diese zu § 9 RAFaCHBezG
ergangen ist. Die Bestimmungen sind zwischenzeitlich geän-
dert. Einschlägig sind die Paragraphen der Fachanwaltsord-
nung, insbesondere § 6 Abs. 3, der die Prüfungskompetenz
gibt.

Eine andere Auslegung wurde dem Gedanken, dass für die
Rechtsuchenden durch die Gestattung der Fachanwaltsbezeich-
nung ein besonderer Weg zur Auswahl eröffnet werden soll,
nicht erreicht.

Mit der Überprüfung durch die RAK bzw. den Ausschuss wurde
eine besondere Kontrolle geschaffen. Die Überprüfung der Ar-
beitsproben durch den Ausschuss ohne die Möglichkeit, aus den
Erkenntnissen Folgerungen zu ziehen, hat der Satzungsgeber
nicht gewollt.

Nach alledem war der Antrag zurückzuweisen. Im Hinblick auf
die entgegenstehende, wenn auch ältere Entscheidung des An-
waltsenates des BGH v. 29. 9. 1997 wird die sofortige Be-
schwerde zugelassen.

Die Kostenentscheidung beruhte auf § 201 BRAO, die Entschei-
dung über den Ersatz der notwendigen Auslagen auf § 13a FGG.

Die Entscheidung über den Geschäftswert beruht auf der st. Rspr.
des Senats.
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Zulassung – zu einem Antrag eines beamteten Leiters
eines Grundbuchamtes und Notariats; BRAO § 20,
GG Art. 12

* 1. § 20 Abs. 1 Nr. 1 BRAO verstößt nicht gegen das Grund-
recht auf freie Berufswahl nach Art. 12 GG, da diese Vorschrift
lediglich zulässige Schranken für die Berufsausübung i.S.d.
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 errichtet.

* 2. Für die als abstrakten Gefährdungstatbestand normierte
Zulassungsbeschränkung kommt es allein darauf an, ob ein ver-
ständiger Rechtsuchender vernünftigerweise auf den Gedan-
ken kommen kann, der RA werde die aufgrund seiner beson-
deren Beziehungen zu Richtern des Gerichts – bei dem er zu-
gelassen ist – gegebene Möglichkeit nutzen, die Rspr. zum
Vorteil seines Mandanten zu beeinflussen.

* 3. Das Interesse der Rechtspflege am Schutz vor Missdeutun-
gen, die ihre Unantastbarkeit berühren, überwiegt das Inter-
esse des Werbers, bei einem bestimmten Gericht zugelassen zu
werden, zumal die Beschränkung nur für einen Zeitraum von
fünf Jahren gilt.

AGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 19. 5. 2001 – AGH 17/01

Volltext unter www.brak.de

Zulassung – Versagung wegen Tätigkeit des Ehegatten
am gleichen Gericht; BRAO § 20; ZPO § 78 (durch
das am 1. 8. 2001 in Kraft getretene Lebenspartner-
schaftsgesetz wurden die Nr. 2 und 3 des § 20 Abs. 1
BRAO aufgehoben; Anm. der Redaktion)

* 1. Der Ausübung des Ermessens bei der Versagung der loka-
len Zulassung sind enge Schranken gesetzt.

* 2. Der Antrag kann nur dann nicht abgelehnt werden, wenn
besondere, atypische Umstände vorliegen, welche die ab-
strakte Gefährdung des Vertrauens in die Integrität der Rechts-
pflege ausräumen oder die Versagung der Zulassung aus-
nahmsweise als unzumutbar erscheinen lassen.

* 3. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Ge-
setzgeber bei der Änderung des § 78 ZPO eine – gegebenen-
falls grundsätzlich beabsichtigte – Abschaffung des § 20 BRAO
schlicht vergessen hat.

AGH Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v. 8. 11. 2000 – AGH
5/00 (I/3)

Volltext unter www.brak.de
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Pflichtmitgliedschaft – zur Verfassungsmäßigkeit ei-
ner Pflichtmitgliedschaft in einer Industrie- und Han-
delskammer; GG Art. 2, 9

* 1. Die Pflichtmitgliedschaft in einer Industrie- und Handels-
kammer ist mit dem Grundgesetz vereinbar.

* 2. Vereinigungen, die ihre Entstehung und ihren Bestand nicht
grundrechtsinitiierter Freiwilligkeit verdanken, unterfallen von
vornherein nicht dem Vereinsbegriff des Art. 9 Abs. 1 GG.

* 3. Im Zusammenhang mit der Aufgabe einer Selbstverwal-
tungskörperschaft ist es nicht zulässig, aus dem Gesamtzusam-
menhang einzelne Aufgaben herauszugreifen, die – isoliert be-
trachtet – auch von privaten Verbänden oder von staatlichen
Behörden wahrgenommen werden könnten. Aus der Sicht des
Gesetzgebers ist die Erfüllung von Wirtschaftsverwaltungsauf-
gaben durch die Kammern sachnäher und wegen der Beteili-
gung der Betroffenen durch selbstgewählte Organe auch frei-
heitssichernder als durch staatliche Behörden.

* 4. Rein private Verbände wären mangels Gemeinwohlbildung
nicht in der Lage, die Aufgaben wahrzunehmen, die die In-
dustrie- und Handelskammern mit Hilfe der Pflichtmitglied-
schaft zu erfüllen befähigt sind.

* 5. Die Pflichtmitgliedschaft eröffnet den Kammerzugehöri-
gen die Chance zur Beteiligung und Mitwirkung an staatlichen
Entscheidungsprozessen. Zugleich hat die Pflichtmitgliedschaft
eine freiheitssichernde und legitimatorische Funktion, weil sie
auch dort, wo das Allgemeininteresse einen gesetzlichen
Zwang verlangt, die unmittelbare Staatsverwaltung vermeidet
und statt dessen auf die Mitwirkung der Betroffenen setzt.

BVerfG, Beschl. v. 7. 12. 2001 – 1 BvR 1806/98

Aus den Gründen:

A. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich unmittelbar gegen
die Heranziehung der Bfin. zu Beiträgen der Industrie- und Han-
delskammer und gegen verwaltungsgerichtliche Entscheidun-
gen, die Rechtsmittel dagegen zurückweisen. Mittelbar richtet
sie sich gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur vorläufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern v.
18. 12. 1956 (BGBl. I, 920; im Folgenden: IHKG), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handels-
kammern (IHKGÄndG) v. 23. 7. 1998 (BGBl. I, 1887, ber. BGBl.
I, 3158), die die Bfin. der Mitgliedschaft in der Industrie- und
Handelskammer unterwerfen und ihr die Verpflichtung auferle-
gen, durch Beiträge an der Deckung der Kosten der Kammer-
tätigkeit mitzuwirken (§ 2 Abs. 1, § 3 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 IHKG).

I. Die Industrie- und Handelskammern können in ihrer Entste-
hung bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt
werden (zur Geschichte vgl. BVerfGE 15, 235, 235 f.). In weit-
gehender Übereinstimmung wiesen Landesgesetze den Kam-
mern die Aufgabe zu, die Staatsbehörden auf wirtschaftlichem
Gebiet zu beraten und die Gesamtinteressen der Handels- und
Gewerbetreibenden ihres Bezirkes zu vertreten. Seit dieser Zeit
sind sie als selbstverwaltende Körperschaften des öffentlichen
Rechts mit Pflichtmitgliedschaft verfasst. Im nationalsozialisti-
schen Regime verloren sie ihre Selbstständigkeit und gingen in
den „Gauwirtschaftskammern“ auf. Nach dem Zusammenbruch
wurden in den Ländern der westlichen Besatzungszonen Indus-
trie- und Handelskammern wieder errichtet. Eine bundesein-
heitliche Regelung erfolgte mit Bundesgesetz v. 18. 12. 1956
(BGBl. I, 920).

Nach § 1 Abs. 1 IHKG haben die Kammern die Aufgabe, das Ge-
samtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres
Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen
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Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen
einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und aus-
gleichend zu berücksichtigen. Dabei obliegt es ihnen insbeson-
dere, durch Vorschläge, Gutachten und Berichte die Behörden
zu unterstützen und zu beraten sowie für die Wahrung von An-
stand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Nach § 1
Abs. 2 IHKG können sie Anlagen und Einrichtungen, die der
Förderung der gewerblichen Wirtschaft dienen, begründen, un-
terhalten und unterstützen sowie Maßnahmen zur Förderung
und Durchführung der kaufmännischen und gewerblichen Be-
rufsausbildung unter Beachtung der dafür geltenden Rechtsvor-
schriften treffen. Gem. § 1 Abs. 3 IHKG obliegt ihnen ferner die
Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen dem Wirt-
schaftsverkehr dienenden Bescheinigungen. § 1 Abs. 4 IHKG
enthält einen allgemeinen Aufgabenübertragungsvorbehalt, § 1
Abs. 5 IHKG stellt klar, dass die Wahrnehmung sozialpolitischer
und arbeitsrechtlicher Interessen nicht zu den Aufgaben der In-
dustrie- und Handelskammern gehört. Diese Aufgabenbeschrei-
bung hat im Laufe der Zeit zu einem umfangreichen Katalog von
Einzelaufgaben geführt (vgl. Stober, Die Industrie- und Han-
delskammer als Mittler zwischen Staat und Wirtschaft, S. 31 ff.,
46 ff.).

Die Industrie- und Handelskammern sind Körperschaften des
öffentlichen Rechts (§ 3 Abs. 1 IHKG), es besteht Pflichtzu-
gehörigkeit kraft Gesetzes (§ 2 Abs. 1 IHKG), und die Kammer-
zugehörigen sind zur Zahlung von Kammerbeiträgen verpflich-
tet; dabei unterscheidet das Gesetz Grundbeiträge und Umla-
gen auf der Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge (§ 3 Abs.
3 IHKG). Die Industrie- und Handelskammern haben das Recht
der Selbstverwaltung. Sie wählen ihre Organe selbst, können
eine Satzung, Wahl- und Beitragsordnung erlassen (§§ 4, 7
IHKG) und unterliegen nur der Rechtsaufsicht des jeweiligen
Landes (§ 11 IHKG).

Die Bestimmungen über die Beitragsbemessung in § 3 IHKG
sind im Laufe der Jahre mehrfach geändert worden. Insbeson-
dere die 1992 mit Wirkung zum 1. 1. 1994 erfolgten Änderun-
gen der Vorschriften über die Finanzierung der Industrie- und
Handelskammern (Art. 2 Nr. 2 des Gesetzes v. 21. 12. 1992,
BGBl. I, 2133) haben maßgeblich zu einer verstärkten Kritik an
der Pflichtmitgliedschaft beigetragen. Bis dahin waren von den
etwa 1,5 Millionen Kleingewerbetreibenden in Deutschland
nur etwa 400 000 in Form eines ermäßigten Grundbetrags
überhaupt zu Beitragszahlungen herangezogen worden (Zah-
len nach Jahn, Zur Novellierung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern, in: GewArch 1993, 129 ff.). Ziel der Ände-
rung 1992 war es, eine gleichmäßige und gerechte Heranzie-
hung der kraft Gesetzes inkorporierten Unternehmen zu den
Kammerkosten zu erreichen (BT-Drucks. 12/8390, 1). Voraus-
gegangen war eine Entscheidung des BVerwG v. 26. 6. 1990
(NVwZ 1990, 1167 f.), in der dieses Bedenken gegen die un-
gleiche Belastung der Kammerzugehörigen erhoben hatte. Die
Novelle von 1992 unterwarf zum einen die bis dahin beitrags-
freien Pflichtmitglieder – 52 % der kammerzugehörigen Unter-
nehmen (BT-Drucks. 12/3636, 9) – der Finanzierungspflicht;
zum anderen führte die Änderung der Bemessungsgrundlage
zu einer stärkeren finanziellen Belastung kleinerer, ertragsstar-
ker Gewerbebetriebe bei Entlastung der über hohes Gewerbe-
kapital verfügenden, aber ertragsschwachen Unternehmen (BT-
Drucks. 12/8390, 3 ff.).

Wegen der durch die Neuregelung von 1992 ausgelösten Kon-
troversen wurden 1998 die Beitragsregelung in § 3 Abs. 3 und 4
IHKG erneut – mit Wirkung zum 1. 1. 1999 – geändert und da-
mit die 1992 vorgenommenen Änderungen weitgehend zurück-
genommen. Zusammen mit diesem Änderungsgesetz, das einer
Vielzahl von Kammermitgliedern zu einer Beitragsentlastung ver-

half, beschloss der Deutsche Bundestag eine Entschließung über
die weitere Notwendigkeit der Pflichtmitgliedschaft (BT-Drucks.
13/10297, 1; BT-Protokoll 13/227, 20897 ff., 20901).

II. Die Bfin. betätigt sich im Bezirk einer Industrie- und Han-
delskammer als Versicherungsmaklerin. Sie wird dem Grunde
nach zur Gewerbesteuer veranlagt. Durch Bescheid v. 6. 2.
1997 veranlagte die Industrie- und Handelskammer die Bfin. für
die Jahre 1994 und 1995 zu einem Kammerbeitrag i.H.v. 400
DM beziehungsweise 430,10 DM und setzte gleichzeitig für das
Jahr 1997 den Beitrag vorläufig auf 430,10 DM fest. Hiergegen
legte die Bfin. Widerspruch ein, da die Zwangsmitgliedschaft
bei der Industrie- und Handelskammer verfassungswidrig sei. Im
Übrigen stünden die Beitragsforderungen in keinem Verhältnis
zu den Leistungen der Kammer. Die Industrie- und Handels-
kammer wies den Widerspruch zurück. Die daraufhin erhobene
Klage wies das VG als unbegründet ab, ließ aber zur Klärung der
Verfassungsmäßigkeit der Pflichtmitgliedschaft die (Sprung-)Re-
vision zum BVerwG zu. Dieses wies die Revision mit Urt. v.
21. 7. 1998 als unbegründet zurück. Das BVerwG sah sich an
einer abweichenden Entscheidung durch den Beschluss des
BVerfG vom 19. 12. 1962 (BVerfGE 15, 235 ff.) gehindert. Um-
stände, die trotzdem eine Vorlage gem. Art. 100 Abs. 1 GG er-
forderlich machen könnten, lägen nicht vor. Auch unabhängig
davon sehe es aber die Pflichtmitgliedschaft in der Industrie-
und Handelskammer als verfassungsrechtlich zulässig an. Da-
raus folge zugleich die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit
der Einführung einer Beitragspflicht (vgl. BVerwGE 107, 169 ff.).

In ihrer Verfassungsbeschwerde vertritt die Bfin. die Auffassung,
dass die Zwangsmitgliedschaft in der Industrie- und Handels-
kammer verfassungswidrig sei. Insbesondere seien das Grund-
recht der negativen Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG
und die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt, im We-
sentlichen weil die der Industrie- und Handelskammer übertra-
genen wirtschaftlichen und hoheitlichen Aufgaben auch ohne
eine Zwangsmitgliedschaft durchgeführt werden könnten und
nicht ersichtlich sei, welchen Vorteil die Tätigkeit der Industrie-
und Handelskammer für sie, die zudem bis 1997 keinen Ge-
winn erwirtschaftet habe, bringe.

B. Die Verfassungsbeschwerde ist mangels Vorliegens der An-
nahmevoraussetzungen (§ 93a Abs. 2 BVerfGG) nicht zur Ent-
scheidung anzunehmen.

Die Verfassungsbeschwerde hat keine grundsätzliche verfas-
sungsrechtliche Bedeutung. Die mit der Verfassungsbeschwerde
aufgeworfene Frage der Vereinbarkeit der Zwangsmitgliedschaft
in der Industrie- und Handelskammer mit dem Grundgesetz
lässt sich anhand der bisherigen Rspr. des BVerfG (vgl. BVerfGE
15, 235 ff.; 38, 281 ff.) beantworten.

Die Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung der
als verletzt bezeichneten Verfassungsrechte angezeigt, da sie
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Die Verfassungsbe-
schwerde ist zum Teil unzulässig, im Übrigen unbegründet.

I. Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, soweit sie mittel-
bar gesondert gegen § 3 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 IHKG (auch)
in der neuesten, ab 1. 1. 1998 und ab 1. Januar 1999 wirksamen
Fassung gerichtet ist. Hinsichtlich der Neufassung ist die Bfin.
nicht beschwert, da die neue Fassung dem Ausgangsverfahren
noch nicht zugrunde lag (vgl. BVerwGE 107, 169, 170). Inso-
weit ist auch der Rechtsweg noch nicht erschöpft. Zudem fehlt
es an einer ausreichenden Substantiierung.

II. Im Übrigen ist die Verfassungsbeschwerde unbegründet. Die
Pflichtmitgliedschaft der Bfin. in einer Industrie- und Handels-
kammer ist mit dem Grundgesetz vereinbar.
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1. Der Schutzbereich von Art. 9 Abs. 1 GG ist nicht berührt.

Art. 9 Abs. 1 GG schützt nicht vor einer gesetzlich angeordne-
ten Eingliederung in eine öffentlichrechtliche Körperschaft (vgl.
BVerfGE 10, 89, 102; 10, 354, 361 f.; 15, 235, 239; 38, 281
297 f.).

a) Der Schutz der Vereinigungsfreiheit greift ein, wenn es um
einen privatrechtlichen Zusammenschluss natürlicher oder ju-
ristischer Personen geht, der auf Dauer angelegt ist, auf der Ba-
sis der Freiwilligkeit erfolgt, zur Verfolgung eines gemeinsamen
Zwecks konstituiert ist und eine organisierte Willensbildung auf-
weist (vgl. Löwer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kom-
mentar, Bd. 1, 5. Aufl. 2000, Art. 9 Rdnr. 27 ff.; Bauer, in: Dreier,
Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 1996, Art. 9 Rdnr. 33 ff.; Scholz,
in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: 38. Erg.-Lief. 2001, Art. 9
Rdnr. 57; Rinken, in: Kommentar zum Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, Alternativkommentar, 3. Aufl.
2001, Art. 9 Abs. 1 Rdnr. 46; Kemper, in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1, 4. Aufl. 1999, Art. 9
Rdnr. 78). Damit ist das Element der Freiwilligkeit für den in
Art. 9 Abs. 1 GG verwandten Vereinsbegriff konstituierend. Ver-
einigungen, die ihre Entstehung und ihren Bestand nicht grund-
rechtsinitiierter Freiwilligkeit verdanken – wie hier die Industrie-
und Handelskammer –, unterfallen daher von vornherein nicht
dem Vereinsbegriff des Art. 9 Abs. 1 GG.

b) Auch aus der Entstehungsgeschichte folgt, dass Art. 9 Abs. 1
GG nicht i.S. eines umfassenden Fernbleiberechts gegenüber
öffentlichrechtlichen Verbänden verstanden werden kann.

Schon im Verfassungskonvent von Herrenchiemsee wurde der
Vorschlag der Ergänzung der Vereinigungsfreiheit um eine Re-
gelung, dass niemand solle gezwungen werden dürfen, sich
einer Vereinigung anzuschließen, abgelehnt. Die Ablehnung
gründete sich auf die möglicherweise bestehende Notwendig-
keit, auch künftig Angehörige bestimmter Berufe in öffentlich-
rechtlichen Organisationen verpflichtend zusammenzufassen
(Dt. Bundestag/Bundesarchiv [Hrsg.], Der Parlamentarische Rat.
1948–1949. Akten und Protokolle, Bd. 2: Der Verfassungskon-
vent auf Herrenchiemsee, bearbeitet von Peter Bucher, 1981,
Dok. Nr. 14, S. 514 f.).

Auf dieser eindeutigen Stellungnahme bauen die Beratungen
des Parlamentarischen Rats auf. Dieser trennte die allgemeine
Vereinigungsfreiheit von den arbeitsverfassungsrechtlichen
Problemen, fasste aber beide Aspekte der Vereinigungsfreiheit
in einen Artikel, wobei nur für die Koalitionsfreiheit ein
ausdrückliches Fernbleiberecht diskutiert wurde (Dt. Bundes-
tag/Bundesarchiv [Hrsg.], Der Parlamentarische Rat. 1948–
1949. Akten und Protokolle, Bd. 7: Entwürfe zum Grundgesetz,
bearbeitet von Michael Hollmann, 1995, Dok. Nr. 1, S. 4; Bd.
5/1: Ausschuss für Grundsatzfragen, bearbeitet von Eberhard
Pikart und Wolfram Werner, 1993, Dok. Nr. 7, S. 123 ff.; Par-
lamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses,
1948/49, S. 569 ff.).

Den Mitgliedern des Parlamentarischen Rats war in dieser Dis-
kussion die Existenz berufsständischer Zwangszusammen-
schlüsse bewusst. Diesen alten Traditionszusammenhang woll-
ten sie weder unterbrechen noch aufheben, sonst hätte dies be-
sonders zum Ausdruck gebracht werden müssen

c) Wenn vom BVerfG der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 GG in
ständiger Rspr. auf das Recht ausgedehnt wird, einer Vereini-
gung fernzubleiben (vgl. BVerfGE 10, 89, 102; 50, 290, 354), so
reicht dieser Schutz der negativen Vereinigungsfreiheit daher
nicht weiter als der Schutzbereich der positiven Gewährleis-
tung. Den Bürgerinnen und Bürgern ist die Freiheit garantiert,
sich auf freiwilliger Basis zusammenzuschließen, und der Staat

darf nicht andere Bürger zwingen, sich diesem freiwilligen Zu-
sammenschluss anzuschließen.

2. Prüfungsmaßstab für den Schutz gegen die Inanspruchnahme
als Mitglied einer Zwangskorporation ist nach ständiger Rspr.
des BVerfG Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 10, 89, 102; 10, 354,
363; 15, 235, 239; 38, 281, 297 f.).

Diese Vorschrift stellt ein hinreichendes Instrument zur Abwehr
unnötiger Pflichtverbände dar und erlaubt damit auch, dem
Prinzip der freien sozialen Gruppenbildung, das Art. 9 Abs. 1
GG nach der Rspr. des BVerfG (vgl. BVerfGE 38, 281, 303; 50,
290, 353) zugrunde liegt, gerecht zu werden. Zugleich lässt die-
ser Prüfungsmaßstab aber dem Staat genügende Gestaltungs-
freiheit, damit er seine Aufgaben angemessen wahrnehmen
kann. Zwangsverbände sind danach nur zulässig, wenn sie öf-
fentlichen Aufgaben dienen und ihre Errichtung, gemessen an
diesen Aufgaben, verhältnismäßig ist.

a) Voraussetzung für die Errichtung eines öffentlich-rechtlichen
Verbands mit Zwangsmitgliedschaft ist, dass der Verband legi-
time öffentliche Aufgaben erfüllt (vgl. BVerfGE 10, 89, 102; 15,
235, 241; 38, 281, 299). Damit sind Aufgaben gemeint, an de-
ren Erfüllung ein gesteigertes Interesse der Gemeinschaft be-
steht, die aber weder allein im Wege privater Initiative wirksam
wahrgenommen werden können noch zu den im engeren Sinn
staatlichen Aufgaben zählen, die der Staat selbst durch seine
Behörden wahrnehmen muss (vgl. BVerfGE 38, 281, 299). Bei
der Einschätzung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, kommt
dem Staat ein weites Ermessen zu.

Die Änderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, zum Beispiel die Änderung der Struktur von
den in den Kammern zusammengefassten Unternehmen und
die Entwicklung des Verbandswesens im entsprechenden Be-
reich, verlangt vom Gesetzgeber allerdings die ständige Prü-
fung, ob die Voraussetzungen für eine öffentlichrechtliche
Zwangskorporation noch bestehen. Dies hat der Gesetzgeber
bei der letzten Gesetzesreform im Jahre 1998 überprüft und be-
jaht, wie die begleitende Entschließung des Deutschen Bundes-
tages v. 1. 4. 1998 (vgl. BT-Drucks. 13/10297, 1; BT-Protokoll
13/227, 20897 ff., 20901) zeigt. Nach dem Entschließungs-
antrag kommt vornehmlich der Herstellung eines „Gesamtinte-
resses“ Bedeutung zu. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist nicht
zu beanstanden, dass der Gesetzgeber nach wie vor von der Er-
füllung öffentlicher Aufgaben durch die Kammern ausgeht.

§ 1 IHKG weist den Kammern Aufgaben in der Wirtschaftsför-
derung zu. Es begegnet von Verfassungs wegen keinen Beden-
ken, wenn der Staat sich bei der öffentlichen Aufgabe der Wirt-
schaftsförderung der Hilfe von Selbstverwaltungseinrichtungen
bedient, die er aus der Wirtschaft selbst heraus sich bilden lässt
und die durch ihre Sachkunde die Grundlagen dafür schaffen
helfen, dass staatliche Entschließungen auf diesem Gebiet ein
möglichst hohes Maß an Sachnähe und Richtigkeit gewinnen
(vgl. BVerfGE 15, 235, 240 ff.). Das BVerfG hat als zwei unter-
scheidbare Aufgabenkomplexe die „Vertretung der gewerb-
lichen Wirtschaft“ und die „Wahrnehmung von Verwaltungs-
aufgaben auf wirtschaftlichem Gebiet“ benannt und beide als
legitime öffentliche Aufgaben eingeordnet (BVerfGE 15, 235,
241). In der Aufgabenstellung der Kammern sind die beiden
Komplexe nicht getrennt, sondern – wie auch der Wortlaut des
§ 1 IHKG deutlich macht („dabei“) – in der Sicht des Gesetzge-
bers in einer für Wirtschaftsverwaltung mithilfe von Selbstver-
waltungseinrichtungen spezifischen Weise verbunden. Die Or-
ganisation der Wirtschaftssubjekte in einer Selbstverwaltungs-
körperschaft soll Sachverstand und Interessen bündeln, sie
strukturiert und ausgewogen in den wirtschaftspolitischen Wil-
lensbildungsprozess einbringen und gleichzeitig den Staat in
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der Wirtschaftsverwaltung entlasten. Gerade diese Kombination
rechtfertigt die Annahme einer öffentlichen Aufgabe, ohne dass
es darauf ankommt, ob Einzelne dieser Aufgaben auch in ande-
rer Form wahrgenommen werden könnten. Insbesondere han-
delt es sich nicht um eine reine Inte ressenvertretung wie Fach-
verbände sie wahrnehmen, sondern um die Vertretung des Ge-
samtinteresses der gewerblichen Wirtschaft mit der praktisch im
Vordergrund stehenden Aufgabe, die Staatsorgane zu beraten
(vgl. BVerfGE 15, 235, 241 f.). Es bedarf daher nicht der Prüfung,
ob auch eine reine Interessenvertretung in einer Gesellschaft mit
entwickeltem Verbandswesen noch öffentlichrechtlich organi-
siert werden dürfte.

b) Die Organisation dieser öffentlichen Aufgabe in einer Selbst-
verwaltungskörperschaft mit Zwangsmitgliedschaft ist auch im
Lichte der geänderten Verhältnisse noch verhältnismäßig, näm-
lich geeignet und erforderlich und verhältnismäßig im engeren
Sinne.

aa) Ein Mittel ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne
geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert
werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung
genügt (vgl. BVerfGE 63, 88,115; 67, 157, 175; 96, 10, 23). Auf
dem Gebiet der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftsordnung
gebührt dem Gesetzgeber ein besonders weitgehender Ein-
schätzungs- und Prognosevorrang (vgl. BVerfGE 25, 1, 17, 19 f.;
37, 1, 20; 50, 290, 338; 51, 193, 208; 77, 84, 106 f.; 87, 363,
383). Es ist vornehmlich Sache des Gesetzgebers, auf der
Grundlage seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellun-
gen und Ziele und unter Beachtung der Sachgesetzlichkeiten
des betreffenden Sachgebiets zu entscheiden, welche Maßnah-
men er im Interesse des Gemeinwohls ergreifen will.

Die Entscheidung des Gesetzgebers, Wirtschaftsförderung und
-verwaltung mit Hilfe von Selbstverwaltungseinrichtungen zu
organisieren, ist von diesen Grundsätzen gedeckt. Es ist daher
nicht zulässig, aus dem Gesamtzusammenhang Aufgaben her-
auszugreifen, die – isoliert betrachtet – auch von privaten Ver-
bänden oder von staatlichen Behörden wahrgenommen werden
könnten. Aus der Sicht des Gesetzgebers ist die Erfüllung von
Wirtschaftsverwaltungsaufgaben durch die Kammern sachnäher
und wegen der Beteiligung der Betroffenen durch selbstge-
wählte Organe auch freiheitssichernder als durch staatliche
Behörden. Die Interessenvertretung durch private Verbände ist
in dieser Sicht nicht im gleichen Maße am Gesamtinteresse und
am Gemeinwohl orientiert. Eine Aufteilung der Aufgaben auf
private Verbände und Behörden würde damit gerade die vom
Gesetzgeber mit einer Selbstverwaltungsorganisation zulässi-
gerweise verfolgten Ziele verfehlen und wäre daher nicht gleich
geeignet.

bb) Die Errichtung von Körperschaften mit Zwangsmitglied-
schaft ist für die Erreichung der gesetzgeberischen Ziele auch er-
forderlich.

Das Gebot der Erforderlichkeit ist verletzt, wenn das Ziel der
staatlichen Maßnahme durch ein anderes, gleich wirksames
Mittel erreicht werden kann, mit dem das betreffende Grund-
recht nicht oder weniger fühlbar eingeschränkt wird (vgl.
BVerfGE 68, 193, 218 f.; 77, 84, 109; 81, 70, 90 f.). Allerdings
muss nicht jeder einzelne Vorzug einer anderen Lösung ge-
genüber der vom Gesetzgeber gewählten schon zu deren Ver-
fassungswidrigkeit führen. Die sachliche Gleichwertigkeit zur
Zweckerreichung muss vielmehr bei dem als Alternative vorge-
schlagenen geringeren Eingriff in jeder Hinsicht eindeutig fest-
stehen (vgl. BVerfGE 25, 1, 19 f.; 30, 292, 319; 81, 70, 90).

Auch bei dieser Prüfung kann es nicht darauf ankommen, ob
Einzelne der Aufgaben in bestimmter Hinsicht in für die Bfin.
weniger belastender Weise erfüllt werden könnten.

Rein private Verbände wären mangels Gemeinwohlbindung
nicht in der Lage, die Aufgaben wahrzunehmen, die die Indus-
trie- und Handelskammern mit Hilfe der Pflichtmitgliedschaft
zu erfüllen befähigt sind. Es ist nicht zu beanstanden, dass der
Gesetzgeber Verwaltungsaufgaben im wirtschaftlichen Bereich
im Rahmen seiner ihm grundsätzlich eröffneten Wahlfreiheit,
öffentliche Aufgaben auch in mittelbarer Staatsverwaltung
wahrnehmen zu lassen, auf die Industrie- und Handelskam-
mern überträgt. Dies gilt insbesondere für Verwaltungsaufga-
ben, die sich in den Rahmen der Gesamtaufgabe der Industrie-
und Handelskammern einfügen und die die besondere Sach-
nähe und Kompetenz der Kammern nutzen (vgl. BVerfGE 15,
235, 242). Die Wahrnehmung der Aufgabe durch den Staat
könnte das zulässige rechtspolitische Ziel der Verlagerung auf
die primären Träger wirtschaftlicher Interessen, deren Sach-
kompetenz der Staat zur Entfaltung volkswirtschaftlich sinnvol-
ler Rahmenbedingungen für sich nutzbar machen will, nicht er-
reichen.

Demgemäß ist auch die Mitgliedschaft aller Gewerbetreiben-
den in den Industrie- und Handelskammern zur sachgerechten
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich. Wegen des Gemeinwoh-
lauftrags der Industrie- und Handelskammern und ihrer vielfäl-
tigen Wirtschaftsverwaltungsaufgaben ist ein alle Branchen und
Betriebsgrößen umfassender Mitgliederbestand vonnöten. Für
die wirtschaftliche Selbstverwaltung bedarf es der Mitwirkung
aller Unternehmen, gerade auch der mittleren und kleinen, da-
mit die Kammern ihre Aufgaben umfassend erfüllen können.
Der Wert der von den Kammern erarbeiteten Vorschläge und
Gutachten beruht neben der Unabhängigkeit ihres Urteils auf
der Vollständigkeit des Überblicks, das die Kammern im Bereich
der zu beurteilenden Verhältnisse besitzen (vgl. BVerfGE 15,
235, 241).

Unter dem Aspekt der Erforderlichkeit ist auch die Verknüpfung
der Pflichtmitgliedschaft mit der in § 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG be-
gründeten Beitragslast verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den. Auch insoweit ist die für wirtschaftliche Selbstverwaltung
typische Verbindung von Interessenvertretung, Förderung und
Verwaltungsaufgaben der Aufgabenstellung nach § 1 IHKG zu
beachten. Die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammer be-
steht auch, wenngleich es sich um eine öffentliche Aufgabe han-
delt, in der Wahrnehmung des Interesses der Mitglieder und der
Förderung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, was es rechtfertigt,
diese an der Kostenlast der Kammer angemessen zu beteiligen.

cc) Die Anordnung der Pflichtmitgliedschaft ist zu dem ange-
strebten legitimen Zweck auch verhältnismäßig im engeren Sinn
und damit zumutbar.

Die Beeinträchtigung des einzelnen Gewerbetreibenden durch
die Pflichtmitgliedschaft bedeutet keine erhebliche Einschrän-
kung der unternehmerischen Handlungsfreiheit. Zu berücksich-
tigen ist dabei vor allem, dass die Pflichtmitgliedschaft den
Kammerzugehörigen zum einen die Chance zur Beteiligung
und Mitwirkung an staatlichen Entscheidungsprozessen eröff-
net, dabei aber zum anderen ihnen die Möglichkeit offen lässt,
sich nicht aktiv zu betätigen. Zugleich hat die Pflichtmitglied-
schaft eine freiheitssichernde und legitimatorische Funktion,
weil sie auch dort, wo das Allgemeininteresse einen gesetzli-
chen Zwang verlangt, die unmittelbare Staatsverwaltung ver-
meidet und statt dessen auf die Mitwirkung der Betroffenen
setzt.

Etwaige Aufgabenüberschreitungen durch den Zwangsverband
und seine Organe kann das einzelne Mitglied, worauf das
BVerwG in dem angegriffenen Urteil zutreffend verweist, erfor-
derlichenfalls im Klagewege abwehren.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
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Anwaltsgebühren – zur örtlichen Zuständigkeit bei
Honorarklagen von Anwälten; ZPO §§ 29, 281

* 1. Örtlich zuständiges Gericht für anwaltliche Honorarklagen
ist gem. § 29 ZPO das Gericht am Sitz des RA.

* 2. Ein Verweisungsbeschluss eines Gerichts hat ausnahms-
weise keine Bindungswirkung, wenn dieser wegen fehlender
Begründung nicht erkennen lässt, ob er auf gesetzlicher Grund-
lage beruht, sofern sich diese nicht aus der Akte ergibt.

* 3. Eine Verfügung eines Gerichts nach Erlass des Verwei-
sungsbeschlusses, mit der die Übersendung der Akte an ein an-
deres Gericht mit der Unanwendbarkeit des § 29 ZPO zuguns-
ten von Anwälten begründet wurde, vermag hieran nichts zu
ändern.

Hanseatisches OLG, Beschl. v. 6. 12. 2001 – 13 AR 33/01

Aus den Gründen:

Die Voraussetzungen des § 36 Nr. 6 ZPO für die Bestimmung
des zuständigen Gerichts liegen vor. Sowohl das AG Hamburg-
Bergedorf als auch das AG Tostedt haben sich rechtskräftig für
unzuständig erklärt; Ersteres hat sich durch den gem. § 281
Abs. 2 Satz 3 ZPO unanfechtbaren Beschl. v. 24. 7. 2001 für ört-
lich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das AG Tostedt
verwiesen und Letzteres hat durch Beschl. v. 9. 8. 2001 die Ab-
lehnung der Übernahme des Verfahrens erklärt, die für § 36
Nr. 6 ZPO ausreicht (BGHZ 71, 15, 17).

Als zuständiges Gericht ist das AG Hamburg-Bergedorf zu be-
stimmen. Dies ist nach § 29 ZPO örtlich zuständig. Nach herr-
schender Meinung (BGH, NJW 1991, 3095, 3096; BGHZ 97,
79, 82; BayOLG, MDR 1981, 233 f.; LG Hamburg, MDR 1976,
318 m.w.N.), der sich der Senat anschließt, ist für anwaltliche
Honorarklagen das Gericht am Sitz des RA zuständig.

Ursprünglich zuständig war zwar auch das AG Tostedt als allge-
meiner Gerichtsstand des Sitzes der Bekl. (§ 17 ZPO). Jedoch hat
die Kl. ihr Wahlrecht gem. § 35 ZPO dadurch verbindlich und
unwiderruflich (BGH, NJW 1993, 1273) ausgeübt, dass sie im
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides das AG Hamburg-Ber-
gedorf als das für das streitge Verfahren zuständige Gericht be-
zeichnet hat (§ 690 Abs. 1 Nr. 5 ZPO). Damit war die Zustän-
digkeit des AG Hamburg-Bergedorf geklärt und eine Verweisung
an ein anderes AG unzulässig.

Die Zuständigkeit des AG Tostedt folgt nicht aus einer Bindung
an den den Verweigerungsbeschluss gem. § 281 Abs. 2 Satz 5
ZPO. Nach ständiger höchstrichterlicher Rspr. hat ein Verwei-
sungsbeschluss – ebenso wie bei Willkür oder Verletzung des
rechtlichen Gehörs – ausnahmsweise keine Bindungswirkung,
wenn er wegen fehlender Begründung nicht erkennen lässt, ob
er auf gesetzlicher Grundlage beruht, sofern sich diese nicht aus
der Akte ergibt (KG, MDR 1998, 618 und MDR 1993, 176; OLG
München, FamRZ 1982, 942, 943; s. auch OLG Hamburg,
FamRZ 1978, 906). Daran fehlt es hier. Der Verweisungsbe-
schluss enthält keinerlei Begründung. Der Akte, insbesondere
dem hilfsweisen Verweisungsantrag der Kl. oder dem der Ver-
weisung vorausgehenden Hinweis des AG Hamburg-Bergedorf
an die Bekl. ist auch nicht zu entnehmen, aus welchen Gründen
das AG Hamburg-Bergedorf seine örtliche Zuständigkeit ver-
neint hat. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass
Grundlage der Verweisung lediglich der Antrag der Kl. war.
Daran vermag die Verfügung des AG Hamburg-Bergedorf v.
16. 8. 2001, mit der die Rücksendung der Akte an das AG
Tostedt mit der Unanwendbarkeit des § 29 ZPO zugunsten von
Anwälten begründet wurde, nichts zu ändern. Diese Begrün-
dung erfolgte erst nach Erlass des Verweisungsbeschlusses und
hätte in den Beschluss gehört.

Anwaltsvertrag – zu den Auskunftspflichten des An-
walts gegenüber seinem Mandanten und den Rechts-
folgen eines diesbezüglichen vertragswidrigen Verhal-
tens; BRAGO § 118, BGB §§ 628, 666

* 1. Die Pflicht des Anwalts zur Erteilung von Auskünften ge-
genüber seinem Mandanten aus § 666 BGB besteht unabhän-
gig davon, ob der Mandant die erforderlichen Informationen
selbst auf zumutbare Weise erlangen könnte.

* 2. Hat ein Anwalt die Kündigung des Anwaltsvertrags durch
sein vertragswidriges Verhalten veranlasst, sind dessen bishe-
rige Leistungen für den Mandanten nicht bereits i.S.d. § 628
Abs. 1 Satz 2 BGB nicht mehr von Interesse, weil die Geschäfts-
und die Besprechungsgebühren nach den §§ 118 Abs. 1 Nr. 1,
Nr. 2 BRAGO erneut anfallen.

* 3. Auch wenn grundsätzlich gilt, dass ein Auskunftsverlangen
des Auftraggebers keiner Rechtfertigung bedarf und lediglich
den Schranken des Schikaneverbots und der unzulässigen
Rechtsausübung unterliegt, kann im Rahmen der §§ 626, 628
Abs. 2 BGB berücksichtigt werden, wenn der Auskunftsbegeh-
rende jeden Ansatz einer Begründung für sein Begehren unter-
lassen hat. Der Auftragnehmer kann insofern im Rahmen ver-
traglicher Fürsorgepflichten ihn treffenden Obliegenheiten
nicht in dem gebotenen Maße genügt haben.

KG, Urt. v. 12. 10. 2001 – 15 U 6025/00

Aus den Gründen:

Die Berufung des Kl. hat keinen Erfolg.

Die Bekl. haben die ihnen im Rahmen des Anwaltsvertrages ob-
liegende, aus § 666 BGB folgende Auskunftspflicht verletzt. Das
einem RA erteilte Mandat ist als ein Dienstvertrag anzusehen,
der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat (§ 675 BGB).
Der RA ist daher nach § 666 BGB verpflichtet, seinem Auftrag-
geber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen
über den Stand des Geschäftes Auskunft zu erteilen und nach
Ausführung des Auftrages Rechnung zu legen. Diese Verpflich-
tungen treffen den RA auch dann, wenn der erteilte Auftrag nicht
auf die Führung eines Rechtsstreits, sondern auf die Vertretung
in einer außergerichtlichen rechtlichen Angelegenheit gerichtet
ist.

Auskunft kann nach Maßgabe des § 242 BGB über jede von dem
RA im Rahmen des Vertragsverhältnisses für den Auftraggeber
vorgenommene Tätigkeit verlangt werden. Eine Grenze findet
das Auskunftsrecht im Schikaneverbot (§ 226 BGB) und im Ver-
bot der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB). Der RA
kann daher die erforderte Auskunft nicht nur dann verweigern,
wenn der Auftraggeber an ihr kein vernünftiges Interesse hat
(§ 226 BGB), sondern auch dann, wenn dessen Interesse so un-
bedeutend ist, dass es in keinem Verhältnis zu dem Aufwand
steht, der durch die Erteilung der Auskunft entsteht (BGH, WM
1984, 1164, 1165; NJW 1998, 2969). Entgegen der von den
Bekl. zumindest vorprozessual eingenommenen Haltung ist es
unerheblich, ob sich der Auftraggeber – oder eine von ihm in-
soweit bevollmächtigte Person – die Auskünfte auch selbst be-
schaffen könnte. Die gesetzliche Verpflichtung des Beauftragten
zur Erteilung von Auskünften besteht unabhängig davon, ob der
Auftraggeber die erforderliche Information selbst auf zumutbare
Weise erlangen könnte. Eine solche Einschränkung wird zwar
anerkannt, soweit sich bei Fehlen einer besonderen gesetz-
lichen Regelung eine Auskunftspflicht allein aus Treu und Glau-
ben herleiten lässt (BGHZ 126, 109, 113 = NJW 1995, 386;
NJW 1996, 2100, 2101 = LM H.8/1996 § 92 HGB Nr. 5). Da
dem BGB eine allgemeine Informationspflicht fremd ist, ist es
gerechtfertigt, eine lediglich nach Treu und Glauben bestehende
Pflicht zur Auskunft nur ausnahmsweise dann anzuerkennen,
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wenn es die Rechtsbeziehung der Parteien mit sich bringt, dass
der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Bestehen und
den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist. Auf eine gesetz-
lich normierte Pflicht zur Auskunftserteilung, wie im Falle des
§ 666 BGB, ist diese Einschränkung daher nicht übertragbar
(BGH, NJW 1998, 2969, 2970).

Die Auskunftspflicht kann daher selbst dann bestehen, wenn der
Herausgabeanspruch gem. § 667 BGB i.V.m. § 50 Abs. 3 Satz 2
BRAO bereits durch Erfüllung erloschen ist, insbesondere hin-
sichtlich solcher Unterlagen, die der Mandant zwar bereits er-
halten hat, die aber bei ihm nachträglich verloren gegangen sind
(BGHZ 109, 260 = NJW 1990, 510 = MDR 1990, 315).

Vorliegend verhielt es sich so, dass die Sozietät der Bekl. zu 1.,
3.–7. durch Auftrag v. 14. 6. 1994 von Frau M., der späteren Erb-
lasserin, umfangreich, nämlich für zahlreiche Grundstücke, mit
der Wahrnehmung ihrer Interessen nach dem Vermögensgesetz
beauftragt worden war. Im Rahmen ihrer daraufhin entfalteten
Tätigkeit, die konkret durch den Bekl. zu 8. als angestellten An-
walt der Sozietät der Bekl. zu 1., 3.–7. ausgeführt wurde, haben
die Bekl., wie weitgehend zwischen den Parteien unstreitig ist,
zwar nahezu die gesamte Korrespondenz und auch Erklärun-
gen, Voten und Ähnliches der beteiligten Behörden einerseits
der Erblasserin unmittelbar und andererseits der damals mit der
Vermögensverwaltung befassten BDO Deutsche Warentreu-
hand AG (nachfolgend „BDO“), versehen mit Erläuterungen und
Hinweisen, zur Kenntnis gebracht. Eine Gesamtübersicht, wie
sie ihrer Abrechnung mit Schreiben v. 23. 1. 1997 beigefügt war,
ist von ihnen jedoch nicht erstellt worden.

Den Bekl. ist von dem Kl. mit Schreiben v. 11. 10. 1996 zur
Kenntnis gebracht worden, dass dieser, ausgestattet mit einer
Generalvollmacht, zukünftig die Vermögensinteressen der Frau
M. in Deutschland vertrete. Etwas verspätet, nämlich mit dem
zugleich die Kündigung des Mandatsverhältnisses enthaltenden
Schreiben v. 10. 1. 1997 sind die Bekl. darüber unterrichtet wor-
den, dass die Frau M. am 7. 12. 1996 verstorben und der Kl. als
Testamentsvollstrecker eingesetzt worden ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Aufforderung des Kl. v. 27. 11.
1996 zu sehen, mit der die Bekl. um einen Überblick über die
von ihnen bearbeitete Angelegenheit und um einen kurzen,
formlosen Sachstandsbericht gebeten wurden. Nachdem die
Bekl. stattdessen Akteneinsicht angeboten und darauf hinge-
wiesen hatten, dass sie die Auftraggeberin in den Grundstücks-
angelegenheiten ständig auf dem Laufenden gehalten hatten,
hat der Kl. sodann seine Bitte wiederholt und um konkrete Be-
antwortung der Fragen, welche Ansprüche geltend gemacht
würden, wie die Erfolgsaussichten seien und wovon sie abhin-
gen und wie diese Ansprüche pekuniär bewertbar seien, gebe-
ten. Die Bekl. haben hierauf mit Schreiben v. 3. 1. 1997 wört-
lich geäußert, sie erklärten „hiermit definitiv, dass wir den von
Ihnen erbetenen zusätzlichen Aufwand in der Mandatsführung
nicht leisten werden. Wir bieten weiterhin Akteneinsicht in Ber-
lin an, irgendwelche Berichte werden wir aber nicht abgeben.“

Damit haben sie die nach § 666 BGB neben der Benachrichti-
gungspflicht stehende Auskunftspflicht im Kern verneint und da-
mit die ihnen gesetzlich obliegende Pflicht bewusst missachtet.
Auf der Hand scheint zu liegen, dass weder das Schikaneverbot
berührt ist noch der Einwand unzulässiger Rechtsausübung er-
hoben werden kann. Denn wenn nach einem Zeitablauf von
zweieinhalb Jahren im Rahmen eines komplexen Auftrages bei
schleppendem Ablauf ein Bevollmächtigter eingesetzt wird, und
zwar auch dann, wenn es sich dabei um einen RA handelt, hat
dieser die Pflicht, sich ein Bild vom Sachstand zu machen und
das Recht gegenüber dem mit der Rechtswahrnehmung Beauf-
tragten, entsprechende Auskünfte zu verlangen. Dass die Aus-
künfte mit einem ungebührlich hohen, im krassen Widerspruch

zu den berechtigten Interessen der Frau M. stehenden Aufwand
verbunden gewesen wären, ist nicht ersichtlich, denn die Bekl.
haben tatsächlich im Rahmen der Abrechnung des Vertragsver-
hältnisses auf drei Seiten über den Sachstand berichtet. Die Ver-
mutung erscheint daher angezeigt, dass ihre unwirsche Reak-
tion gegenüber dem Kl. in erster Linie darauf beruht haben
dürfte, dass sie, die das Mandat schon von vorangehenden RAen
übernommen hatten, befürchteten, nunmehr werde ihnen Glei-
ches widerfahren.

Die von den Bekl. zu 1., 3.–7. aufgeworfene Frage gegenseitiger
Treue und Informationspflichten im Rahmen des Anwaltsvertra-
ges betrifft nur die Frage eines etwaigen Mitverschuldens des Kl.
Selbst wenn daran gedacht werden könnte, dass der Kl. im Rah-
men der ihn treffenden Nebenpflichten die Bekl. über Ziel und
Zweck seines Auskunftsbegehrens hätte unterrichten müssen,
was er zweifellos nicht hat, was aber vielleicht auch schon des-
wegen nicht erforderlich war, weil jedenfalls aus seiner zweiten
Auskunftsaufforderung die Zweckrichtung eindeutig hervor-
ging, scheitert ein berücksichtigungsfähiges Mitverschulden des
Kl. zumindest daran, dass die Bekl. mit ihrem Schreiben v. 3. 1.
1997 ganz definitiv jede Auskunft abgelehnt haben.

Auch aus diesem Grunde, aber nicht allein deswegen, berufen
sich die Bekl. zu 1., 3.–7. ohne Erfolg auf eine unterbliebene,
der außerordentlichen Kündigung vorausgehende Abmahnung.
Denn zum einen musste aus der Sicht des Kl. eine derartige Ab-
mahnung angesichts der definitiven Leistungsverweigerung er-
folglos bleiben. Darüber hinaus ist anders als bei Störungen im
Leistungsbereich von Arbeitsverhältnissen (vgl. dazu Palandt/
Putzo, BGB, 60. Aufl., § 626, Rdnr. 18) bei so genannten höhe-
ren Dienstverhältnissen, wozu auch der Anwaltsvertrag zählt,
eine Abmahnung per se nicht erforderlich (BGH, NJW 2000,
1638).

Nicht erforderlich für die Kündigung eines derartigen Dienst-
verhältnisses ist auch das Vorliegen eines wichtigen Grundes
i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB. Denn nach § 627 Abs. 1 BGB ist bei
einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis i.S.v. § 622
BGB ist, dann, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne
in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu ste-
hen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die aufgrund besonde-
ren Vertrauens übertragen zu werden pflegen, die Kündigung je-
derzeit und außerordentlich – auch ohne die in § 626 BGB be-
zeichneten Voraussetzungen – zulässig. Der Kl. hat mithin in
jedem Falle das Mandatsverhältnis wirksam und außerordent-
lich gekündigt, wobei es insoweit nicht darauf ankommt, dass
der Grund in einer Verletzung vertraglicher Pflichten durch die
Bekl. zu sehen ist.

Für den Fall einer Kündigung bestimmt § 628 Abs. 1 Satz 1
BGB, dass der Verpflichtete einen seiner bisherigen Leistung
entsprechenden Teil der Vergütung verlangen kann. Einschrän-
kend regelt § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB, dass in dem Falle, dass
der Verpflichtete durch sein vertragswidriges Verhalten die Kün-
digung des anderen Teiles veranlasst, ihm der Anspruch auf
Vergütung insoweit nicht zusteht, als seine bisherigen Leistun-
gen infolge der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse
haben.

Der Kl. irrt allerdings, soweit er die Voraussetzungen der letzt-
genannten Regelung mit der schlichten Überlegung begründet,
weil dadurch, dass infolge der Kündigung des Mandatsverhält-
nisses vor Abwicklung der vermögensrechtlichen Verfahren und
die Beauftragung seiner Sozietät mit der nachfolgenden Durch-
führung dieser Verfahren die Geschäfts- und die Besprechungs-
gebühren nach § 118 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 BRAGO erneut ange-
fallen seien, fehle es am Interesse der Auftraggeberin, also der
Erblasserin und ihrer Erben, an der von den Bekl. erbrachten
Leistung.
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Der BGH hat insoweit grundlegend ausgeführt:

§ 628 Abs. 1 BGB regelt die Frage, in welchem Umfang dem Kl.
nach der außerordentlichen Kündigung gem. § 627 BGB Ho-
noraransprüche gegen den Bekl. zustehen. Danach kann der
Dienstverpflichtete grundsätzlich einen seinen bisherigen Leis-
tungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen (§ 628
Abs. 1 Satz 1 BGB). Dies würde bedeuten, dass dem Kl. trotz der
vorzeitigen Beendigung seines Auftrages die Gebühren in voller
Höhe verblieben (§§ 13 IV, 31 Abs. 1 Nr. 1.–3. BRAGO; BGH,
NJW 1987, 315, 316 = MDR 1987, 297). Hat der Kl. aber durch
vertragswidriges Verhalten die Kündigung des Auftraggebers ver-
anlasst, so steht ihm nach § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB ein Anspruch
auf Vergütung nicht zu, soweit seine bisherigen Leistungen in-
folge der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse mehr ha-
ben. Die Voraussetzungen dieser Einwendungen hat der Auf-
traggeber darzulegen und zu beweisen (BGH, NJW 1982, 437,
438 = MDR 1982, 386).

Ein vertragswidriges, die Kündigung des Vertragspartners veran-
lassendes Verhalten i.S.d. § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB setzt eine
schuldhafte Verletzung einer Vertragspflicht voraus (BGH, WM
1977, 369, 371 = MDR 1977, 476; NJW 1985, 41 = MDR 1985,
299).

…

Da die bisherigen Leistungen des Kl. für den Bekl. kein Interesse
haben, weil dieser Aufwendungen für die Inanspruchnahme ei-
nes anderen Fachmannes hat, die bei vertragsgerechtem Verhal-
ten des Kl. nicht entstanden wären, lässt das Gesetz zum Scha-
densausgleich die entsprechende Vergütung entfallen (§ 628
Abs. 1 Satz 1 BGB).

(BGH LM H. 8/1995 § 628 BGB Nr. 13 = NJW 1995, 1954 =
MDR 1995, 854).

Diese grundlegende Entscheidung des BGH erweckt jedoch den
unrichtigen Anschein, stets dann, wenn aufgrund anwaltlichen
Gebührenrechts für den Nachfolger des gekündigten RA die
gleichen Gebühren abermals anfallen, fehle es am rechtlichen
Interesse. Im vom BGH entschiedenen Fall war diese Schluss-
folgerung gerechtfertigt, weil es um einen Strafverteidiger ging,
der, wenn auch zu Unrecht, in Untersuchungshaft genommen
worden war mit der Folge, dass für den sodann vom Auftrag-
geber beauftragten RA kein Vorteil aus den erbrachten Leistun-
gen seines Vorgängers verblieb, vielmehr die Leistungen insge-
samt neu zu erbringen waren.

Anders ist dies vorliegend. Zwar sind die Gebührenansprüche
nach § 118 BRAGO wegen der nämlichen Ansprüche nach dem
Vermögensgesetz durch die Sozietät des Kl., die Sozietät der
Bekl. zu 1., 3.–7. und durch deren anwaltliche Vorgänger aus-
gelöst worden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Auf-
traggeber, also letztlich die Erblasserin und ihre Erben, durchaus
ein fortbestehendes Interesse an den Leistungen dieser drei Auf-
tragnehmer hatte. Ohne die Vorgänger der Bekl. wäre mögli-
cherweise die Antragsfrist für die Ansprüche nach dem Vermö-
gensgesetz versäumt worden, ohne die Bekl. wären die vermö-
gensrechtlichen Verfahren nicht betrieben worden und ohne die
Sozietät des Kl. wären diese Verfahren nicht zu einem Abschluss
gebracht worden. Alle drei Auftragnehmer haben also Leistun-
gen erbracht, die nur insgesamt das Ergebnis der vermögens-
rechtlichen Verfahren erreichen ließen, von denen also keine
weggedacht werden kann, ohne dass Verlauf und Abschluss der
vermögensrechtlichen Verfahren abweichend erfolgt wären.

Das OLG Karlsruhe hat dementsprechend auch ausgeführt:

Ein Wegfall des Vergütungsanspruchs tritt jedoch im vorliegen-
den Fall schon deshalb nicht ein, weil die bisherigen Leistungen
des Bekl. für den Kl. nicht ohne Interesse sind. Fortfall des In-
teresses wird regelmäßig angenommen, wenn der Dienstbe-

rechtigte die empfangene Leistung wirtschaftlich nicht mehr ver-
werten kann, sie also für ihn nutzlos geworden ist (BGH, MDR
1982, 386 = NJW 1982, 437; BGB-RGRK/Corts, 12. Aufl.,
§ 628, Rdnr. 14). Als Beispiel hierfür wird gerade der Fall ge-
nannt, dass nach Kündigung eines Mandats für den Mandanten
bei der Beauftragung eines anderen RA dieselben Gebühren
noch einmal entstehen (BGH, a.a.O.; Hanseatisches OLG, Jur-
Büro 1981, 1515; BGB-RGRK/Corts, a.a.O.; Riedel/Sußbauer/
Frauenholz, BRAGO, 6. Aufl., § 13, Rdnr. 49). Denn dann seien
die Aufwendungen für den zuerst bestellten Prozessbevoll-
mächtigten für den Auftraggeber nutzlos geworden. Nach Auf-
fassung des Senats bedarf diese Fallgestaltung jedoch differen-
zierter Betrachtung. Zunächst ist festzuhalten, dass § 628 Abs. 1
Satz 2 BGB nicht darauf abstellt, ob die Aufwendungen des Auf-
traggebers nutzlos sind, entscheidend ist vielmehr, ob die er-
brachte Leistung des Beauftragten für den anderen Teil „Inte-
resse“ hat. Zwar wird bei nutzlosen, weil noch einmal zu er-
bringenden Aufwendungen häufig auch die Leistung für den
Auftraggeber wertlos sein. Zwingend ist dies jedoch nicht. Die
Tätigkeit des Bekl., die den Gebührenanspruch ausgelöst hat,
bestand in der Einlegung der Revision. Diese Prozesshandlung
wirkte fort und hätte von dem später eingeschalteten Prozess-
bevollmächtigten wegen Fristablaufs auch nicht nachgeholt
werden können. Insoweit behielt die Tätigkeit des Bekl. auch
nach der Kündigung ihren „Nutzen“.

Die hier in Streit stehende Gebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 1
BRAGO vergütet die anwaltliche Tätigkeit in dem Zeitraum zwi-
schen Mandatserteilung und Erledigung. Sie fällt somit zwangs-
läufig bei einem Anwaltswechsel erneut an, ohne dass dadurch
jedoch die bisherige Tätigkeit des ausscheidenden Anwalts
ihren Wert verliert (OLG Karlsruhe, MDR 1994, 519 f.; vgl. fer-
ner Kramer, MDR 1998, 324, 331 f.).

Ein bereicherungsrechtlicher Anspruch, gestützt auf die Rege-
lung des § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB, scheidet danach aus.

Der von dem Kl. geltend gemachte Anspruch lässt sich auch
nicht mit Erfolg auf die Schadensersatzregelung des § 628
Abs. 2 BGB stützen. Einhelliger Auffassung in Rspr. und Litera-
tur zufolge verlangt der Eingriff von § 628 Abs. 2 BGB, dass der
Kündigungsgegner sein vertragswidriges Verhalten zu vertreten
hat. Da eine außerordentliche Kündigung nach § 627 Abs. 1
BGB überhaupt keines Grundes bedarf, insbesondere also keine
Vertragsverletzung voraussetzt, bezieht sich § 628 Abs. 2 allein
auf § 626 BGB, so dass das Auflösungsverhalten das Gewicht
eines wichtigen Grundes i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB erreichen muss
und nicht jede geringfügige schuldhafte Pflichtverletzung genü-
gen kann (BAG, Entscheidung v. 11. 2. 1981, 7 AZR 12/79 = AP
Nr. 8 zu § 4 KSchG 1969; BGB-RGRK/Corts, Rdnr. 31; Soergel-
Siebert/Kraft, BGB, 12. Aufl., § 628, Rdnr. 11; MüKo/Schwertner,
BGB, 3. Aufl., § 628, Rdnr. 33).

Einen derartigen wichtigen Grund haben die Bekl. aber nicht ge-
setzt. Er ist gem. § 626 Abs. 1 BGB zu bejahen, wenn dem Kün-
digenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfal-
les und Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fort-
setzung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
Vorliegend ist zum Nachteil der Bekl. zu berücksichtigen, dass
sie sich durchaus mit Beharrlichkeit und Entschiedenheit ge-
weigert haben, einen den Sachstand der von ihnen bearbeiteten
Verfahren nach dem Vermögensgesetz darstellenden Bericht zu
geben. Sowohl im Schreiben v. 29. 11. 1996 wie auch v. 3. 1.
1997 haben sie ein derartiges Ansinnen abgelehnt.

In die Gewichtung muss allerdings auch einfließen, dass sich
der Kl. erstmals mit Schreiben v. 27. 11. 1996 an die Bekl. ge-
wandt und unter Übersendung einer ihm erteilten Generalvoll-
macht um einen „kurzen, formlosen Sachstandsbericht“ gebe-
ten hatte. Irgendwelche Gründe dafür, warum er den Sach-
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standsbericht benötigte, waren in diesem Schreiben nicht ange-
geben, so dass die Bekl. in ihrer Antwort auf dieses Schreiben
davon ausgehen konnten, der Sachstandsbericht werde allein
deswegen angefordert, weil dem Kl. nicht bekannt sei, dass sie
nachrichtlich die Mandantin auf das Genaueste über den Stand
der Verfahren auf dem Laufenden gehalten hatten.

Auch die zweite Aufforderung v. 6. 12. 1996 war äußerst knapp
und wies mit dem Bemerken, selbst wenn die Mandantin be-
nachrichtigt sein sollte, genüge die angebotene Akteneinsicht
nicht, die Erwiderung der Bekl. zurück, verbunden mit dem Ver-
langen um Sachstandsbericht, konkretisiert in den Fragen da-
nach, welche Ansprüche geltend gemacht würden, wie die Er-
folgsaussichten seien und wie die Ansprüche „pekuniär“ be-
wertbar seien.

Diesem Schreiben, das erstmals zuverlässig erkennen ließ, dass
es dem Kl. nicht um die Erfüllung der Benachrichtigungspflicht,
sondern der Auskunftspflicht i.S.v. § 666 BGB ging, wurde so-
dann von den Bekl. durch ihr Schreiben v. 3. 1. 1997 ver-
gleichsweise schroff zurückgewiesen, allerdings erkennbar vor
dem Hintergrund, dass eine Übernahme der Mandate durch den
Kl. zumindest für möglich erachtet wurde.

Auch wenn, wie oben ausgeführt, grundsätzlich gilt, dass das
Auskunftsverlangen des Auftraggebers keiner Rechtfertigung be-
darf, sondern unmittelbar aus § 666 BGB mit seiner Geltend-
machung erwächst und lediglich den Schranken des Schikane-
verbots und der unzulässigen Rechtsausübung unterliegt, kann
vorliegend nicht außer Acht bleiben, dass der Kl. jeden Ansatz
auch nur einer Begründung für das Auskunftsbegehren unterlas-
sen hat, insbesondere nicht kenntlich gemacht hat, wie er es im
vorliegenden Rechtsstreit sodann getan hat, dass er nicht als
eine Art Überbevollmächtigter die Betätigung der Bekl. kontrol-
lieren oder gar auf sich überleiten wollte, sondern dass es ihm,
wie einem ganz gewöhnlichen Treuhänder, allein um die Infor-
mation über den Stand der Dinge ging. Der Kl. hat daher zwar
keiner ihn treffenden Pflicht zuwider gehandelt, aber zugleich
ihn im Rahmen nebenvertraglicher Fürsorgepflichten treffenden
Obliegenheiten nicht in dem gebotenen Maße genügt.

Soweit er gar einen besonderen Verstoß darin sieht, dass die
Bekl. im Schreiben v. 3. 1. ausgeführt haben, sollte weiter auf
ein Sachstandsbericht gedrängt werden, so sähen sie sich ver-
anlasst, das Mandatsverhältnis zu beenden und ggf. auf ihn
überzuleiten, vermag ihm nicht gefolgt werden. Dies gilt umso
mehr, wenn das unter demselben Datum an die Auftraggeberin
gerichtete Schreiben Berücksichtigung findet, in dem die Bekl.
darauf hingewiesen haben, angesichts der Ablehnung des An-
gebots auf Akteneinsicht bezweifelten sie, ob sich der Kl. ernst-
haft um die Angelegenheit bemühe. Zumindest beide Schreiben
gemeinsam hätten dem Kl. Veranlassung geben müssen, die
Bekl. im Rahmen der ihn treffenden Obliegenheiten über den
Hintergrund seines Begehrens aufzuklären und auch darüber,
dass die Auftraggeberin verstorben und er nunmehr auch als Tes-
tamentsvollstrecker tätig werde.

Vor diesem Hintergrund, der den Pflichtverstoß der Bekl. als
nicht allzu schwerwiegend erscheinen lässt, gewinnt maßgebli-
ches Gewicht, dass der Kl. keinerlei Einwendungen gegen das
Verhalten der Bekl. im Rahmen der von ihnen übernommenen
Verfahren nach dem Vermögensgesetz erhoben hat. Er hat darü-
ber hinaus auch eingeräumt, dass die Bekl. möglicherweise ih-
rer Benachrichtigungspflicht in vollem Umfang nachgekommen
seien, die Bekl. behaupten insoweit sogar, überobligations-
mäßig tätig geworden zu sein. Damit steht einer mangelfreien
Erfüllung der Hauptleistungspflicht und der primären Neben-
leistungspflicht ein Pflichtenverstoß im sekundären Nebenleis-
tungsbereich gegenüber, der möglicherweise sogar dadurch,

dass der Kl. im Rahmen ihn treffender Obliegenheiten über den
Hintergrund seines Wunsches berichtet hätte, vermieden wor-
den wäre. Dies aber genügt erkennbar nicht, um als wichtiger
Kündigungsgrund i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB, also als Grund, der
die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für den Kündigenden
unmöglich gemacht hat, anerkannt werden zu können. 

Wiederum allgemeiner Meinung entspricht es, dass außerhalb
des Anwendungsbereiches von § 628 Abs. 2 BGB ein Anspruch
aus Auflösungsverschulden, sei es wegen positiver Vertragsver-
letzung, sei es wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage, nicht in
Betracht kommt (BGB-RGRK/Corts, a.a.O., Rdnr. 22).

Zweigstellenverbot – Verfassungskonformität des Ver-
bots der Einrichtung einer Zweigstelle; BRAO §§ 28,
29a

* 1. Die uneingeschränkte Erreichbarkeit eines Anwalts in sei-
ner Kanzlei kann heute nicht mehr als tragender Grund für das
Zweigstellenverbot herangezogen werden, da die Möglichkei-
ten der Telekommunikation und die allgemeine Mobilität in der
Gesellschaft auch dem RA in seiner beruflichen Tätigkeit er-
heblich mehr Bewegungsspielraum verschafft haben.

* 2. Der Rechtsuchende kann jedoch bei einer Zweigstelle
nicht klar und unmissverständlich erkennen, ob eine kompe-
tente Beratung des RA vor Ort oder woanders stattfindet.

AnwG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 17. 7. 2001 – 3 EG 6/01

Volltext unter www.brak.de

Anwaltliche Werbung – zur Einschränkung der Wer-
bemöglichkeiten vor dem Hintergrund des Rechts auf
freie Meinungsäußerung; RL-BA 1977 (Österreich)
§§ 45, 49; EMRK Art. 10

* 1. Vom Schutzumfang des Artikels 10 Abs. 1 EMRK, der das
Recht der Freiheit der Meinung und der Freiheit zum Empfang
und zur Mitteilung von Nachrichten und Ideen ohne Eingriffe
öffentlicher Behörden einschließt, werden auch Werbemaß-
nahmen von RAen erfasst.

* 2. Eine Einschränkung der Verbreitung von sachlichen Infor-
mationen kann weder durch den Schutz des guten Rufes und
der Rechte anderer gerechtfertigt werden, noch ist sie für die
Gewährleistung des Ansehens und der Unparteilichkeit der
Rspr. unentbehrlich.

Österreichischer VerfGH, Urt. v. 20. 6. 2001 – V 30-31/01 – 7

Anmerkung:

I. Mit seiner Entscheidung v. 20. 6. 2001 hat der Österreichische
Verfassungsgerichtshof eine die anwaltliche Werbung betref-
fende Regelung der Richtlinien zur Berufsausübung1 (RL-BA
1977) beanstandet. Die Entscheidung bezieht sich zwar aus-
schließlich auf durch den österreichischen Rechtsanwaltskam-
mertag 1998 zunächst abgemilderte und 1999 schließlich ganz
aufgehobene Beschränkungen, nach der nur eine anlassbezo-
gene Anzeigenwerbung zulässig und allgemeine Informations-
werbung weitestgehend untersagt war2. Die Bedeutung dieser
Entscheidung ist jedoch weitreichender und auch für das gel-
tende anwaltliche Berufsrecht in Österreich von großer Rele-
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Weitere berufsrechtliche Rechtsprechung

1 Die österreichischen Richtlinien entsprechen normhierarchisch der
deutschen Berufsordnung. Ihnen wird vom österreichischen Verfas-
sungsgericht der Charakter von Verordnungsrecht zugebilligt.

2 So wie vor der grundlegenden Änderung der BRAO im Jahre 1994.



vanz. Der Österreichische Verfassungsgerichtshof hat ein grund-
sätzliches Recht auf Werbung und damit eine weitgehende Li-
beralisierung der anwaltlichen Werbebeschränkungen bestätigt.
Anders als das BVerfG knüpft der Verfassungsgerichtshof hierbei
nicht an der allgemeinen Berufsfreiheit des RA an, sondern be-
gründet das grundsätzliche anwaltliche Recht auf Werbung mit
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf freie Mei-
nungsäußerung gem. Art. 10 Abs. 1 EMRK. Die Verbreitung von
inhaltlich richtiger und objektiv sachlicher Information dürfe für
den RA nicht eingeschränkt werden. Das BVerfG hat mit Be-
zugnahme auf die Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 GG be-
kanntlich wiederholt3 zum Ausdruck gebracht, dass den RAen
für sachgerechte, nicht irreführende Information im rechtlichen
und geschäftlichen Verkehr Raum verbleiben muss4 und eine
Anzeige, die dem Interesse des Adressatenkreises – eine sach-
lich angemessene Information zu finden – gerecht wird, die for-
mal und inhaltlich angemessen gestaltet ist sowie keinen Irrtum
erregt, einem RA grundsätzlich erlaubt ist.5

II. Überträgt man den konkreten österreichischen Fall auf das
deutsche Berufsrecht, sieht man sich der Vorschrift des § 6 Abs. 3
BORA gegenüber. Der österreichische Kollege hatte in der Son-
derbeilage einer Zeitung im Zusammenhang mit der Eröffnung
eines großen Bauvorhabens in einem Inserat mit folgendem
knappen Satz darauf hingewiesen, dass er hinsichtlich der
Grundstücksverträge alle Behördenverfahren koordiniert hat:

„1991 bis 1996 Koordination aller Behördenverfahren
Grundstücksverträge

Rechtsanwaltskanzlei Dr. B. H.
Mitarbeiter Dr. W. R. (Kanzleianschrift)“

1. Nach § 6 Abs. 3 BORA ist einem deutschen RA eine ver-
gleichbare Informationswerbung in einer Zeitung untersagt.
Diese Aussage wäre ihm lediglich in Praxisbroschüren, Rund-
schreiben und anderen vergleichbaren Informationsmitteln er-

laubt, sofern die ausdrückliche Einwilligung des Mandanten
vorliegt. Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit dieser Ein-
schränkung ist im Hinblick auf die Aussagen von BVerfG und
Österreichischem Verfassungsgerichtshof mehr als berechtigt.
Eine derartige Beschränkung der anwaltlichen Berufsausübung
ist verfassungsrechtlich schwer zu rechtfertigen6. Aussagen wie
diese enthalten sachliche7 Informationen, die für sich genom-
men weder irreführend sind noch ein reklamehaftes Heraus-
stellen zum Gegenstand haben. Ein Zeitungsleser wird auf
diese Weise über einen Ausschnitt des Dienstleistungsangebots
bzw. die konkrete Berufstätigkeit des Anwalts informiert. Hier-
durch wird dem Interesse der Adressaten, eine sachliche be-
rufsbezogene Information vorzufinden, Rechnung getragen.
Die Beurteilung der bestimmten Form einer Werbung als
grundsätzlich unsachlich käme nur in Betracht, wenn ihr Er-
scheinungsbild derart im Vordergrund stünde, dass ihr eigentli-
cher Inhalt weit dahinter zurückbliebe. Ist dies aber eindeutig
nicht der Fall, müssen für den RA in einem Zeitungsinserat die
gleichen Informationen zulässig sein, die auch sein Rund-
schreiben, seine Kanzleibroschüre oder seine Homepage ent-
halten dürfen8. 

2. Festzuhalten bleibt, dass nicht die Gestattung von Anwalts-
werbung einer Rechtfertigung bedarf, sondern deren Einschrän-
kung9. Eine Rechtfertigung für die Einschränkung nach 
§ 6 Abs. 3 BORA, die einer verfassungsrechtlichen Überprüfung
standhält, ist bisher nicht ersichtlich. 

Rechtsanwalt Christian Dahns, Berlin

Der Volltext der Entscheidung ist unter www.brak.de abrufbar.
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3 Huff (ZRP 2001, 509) spricht in diesem Zusammenhang treffend von
einer gebetsmühlenartigen Übung.

4 BVerfGE 82,18 (28) = NJW 1990, 2122.
5 BVerfG, BRAK-Mitt. 2001, 295 ; BVerfG, BRAK-Mitt. 2000, 89; BGH,

NJW 1997, 2522.

6 So auch Römermann in Hartung/Holl, Anwaltliche Berufsordnung,
2. Aufl. 2001, der unter Bezugnahme auf das BVerfG (NJW 1996, 3067
= ZIP 1996, 1626) konstatiert, dass unter dem Aspekt der Berufsfrei-
heit eine Differenzierung zwischen erlaubten und verbotenen Werbe-
trägern nicht generell ohne Berücksichtigung des Inhalts der Werbung
möglich ist.

7 Vgl. zur Sachlichkeit auch BGH, BRAK-Mitt. 2001, 189; Eylmann,
AnwBl. 1996, 481 (483).

8 So auch Bardenz, MDR 2001, 248.
9 Vgl. BGH, BRAK-Mitt. 2001, 189; Mayen, NJW 1995, 2317 (2320);

Krämer, FS Piper 1996, 327 (330 f.).

Amtliche Bekanntmachung

1. Beschlüsse der 3. Sitzung der 2. Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer am 22. 11. 2001 in Berlin

In § 4 Abs. 2 Satz 3 BORA werden die Worte „30.000,00 DM“ durch die Worte „15.000,00 €“ ersetzt.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ausgefertigt.

Berlin, den 14. Januar 2002 Bamberg, den 16. Januar 2002

(Dr. Dombek) (Böhnlein)
Vorsitzender Schriftführer

2. Die Bundesministerin der Justiz hat im Februar 2002 mitgeteilt, dass diese Änderung nicht aufgehoben wird (§ 191e
BRAO). 

3. In-Kraft-Treten
Die Änderungen treten am 1. 5. 2002 in Kraft.


